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Vollsperrung der Enderlestraße  
Höhe Mittelschule  

Pfingstfest vom 23. bis 25. Mai 2026
Anlässlich des Pfingstfestes wird die Enderlestraße auf 
Höhe der Mittelschule für den gesamten Fahrzeugverkehr 
vollständig gesperrt.
Die Sperrung gilt während des Festbetriebs und umfasst 
jeweils eine Vorlauf- und Nachlaufzeit von einer Stunde.

Festbetriebszeiten: 
• 23.05.2026 ab 18:00 Uhr
• 24.05.2026 ab 18:00 Uhr
• 25.05.2026 von 11:00 bis 14:00 Uhr
Eine Umleitung wird nicht eingerichtet.
Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer, den Bereich während 
der genannten Zeiten möglichst zu meiden.
Wir danken allen Anliegern und Betroffenen  
für ihr Verständnis und ihre Unterstützung.

Jettingen-Scheppach, den 19.05.2026 
Christian Weng, 1. Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Pfingsten erinnert uns daran, wie kraftvoll Frie-
den sein kann – und wie tief er in unserer Tradition  
verwurzelt ist. In der biblischen Pfingstgeschichte 
heißt es, dass der Heilige Geist die Jünger befähigte, 
in vielen Sprachen zu sprechen, sodass Menschen 
aus aller Welt sie verstanden.

„Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt“ – 
dieses geflügelte Wort von Josef Haydn lässt uns vol-
ler Vorfreude auf ein besonderes Pfingstfest blicken. 
Der Blasmusikverein lässt an der Turn- und Festhalle 
die Tradition des gemeinsamen Feierns aufleben. Mit 
Blasmusik, Begegnung und Gemütlichkeit dürfen wir 
uns auf friedliche, schöne Stunden freuen.

Wie stark der Wunsch nach Frieden und Verständnis 
in unserer Gemeinde verankert ist, zeigte zuletzt das 
Jubiläum des Wallfahrervereins Allerheiligen, der sich 
seit 100 Jahren unermüdlich für diese Werte einsetzt. 
Gemeinsam wurde gebetet, gesungen und an die 
Grundwerte unseres Zusammenlebens in Deutsch-
land erinnert – Danke!

Schön, dass sich hier der Kreis schließt – denn die 
Melodie unserer Nationalhymne stammt ebenfalls 
aus der Feder von Josef Haydn.

Ich wünsche Ihnen und Euch ein wunderschönes, 
friedvolles Pfingstfest.

Viele Grüße  
Christian Weng 
Erster Bürgermeister
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Amtliche Bekanntmachung

Satzung zur Regelung von Fragen des 
örtlichen Gemeindeverfassungsrechts

Der Marktgemeinderat Jettingen-Scheppach hat in seiner 
öffentlichen Sitzung vom 12.05.2026 nachstehende Sat-
zung beschlossen:

„Satzung zur Regelung von Fragen  
des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts

Vom 15.05.2026
Der Markt Jettingen-Scheppach erlässt auf Grund der Art. 
20a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 
35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637) folgende Satzung:

§ 1   Rechtstellung der Bürgermeister,  
Anzahl der weiteren Bürgermeister

(1)	 Der erste Bürgermeister des Marktes Jettingen-
Scheppach ist Beamter auf Zeit (berufsmäßiger Bürger-
meister gem. Art. 34 Abs. 2 Satz 1 GO i. V. m. Art. 1 Abs. 2 
Nr. 1 und Abs. 3 KWBG).
(2)	 Die weiteren Bürgermeister des Marktes Jettingen-
Scheppach sind Ehrenbeamte (ehrenamtliche weitere 
Bürgermeister gem. Art. 35 Abs. 1 Satz 2 GO i. V. m. Art. 1 
Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 KWBG).
(3)	 Die Anzahl der weiteren Bürgermeister regelt die Ge-
schäftsordnung.

§ 2   Zusammensetzung  
des Gemeinderats, Ausschüsse

(1)	 1Der Gemeinderat des Marktes Jettingen-Scheppach 
besteht aus dem berufsmäßigen ersten Bürgermeister 
und 20 ehrenamtlichen Mitgliedern. 2Berufsmäßige Ge-
meinderatsmitglieder können nicht gewählt wer-den (Art. 
40 Satz 1 GO).
(2)	 Anzahl, Art, Größe, Bildung, Vorsitz, Stellvertretung, 
Auflösung und das Aufgabengebiet der Ausschüsse erge-
ben sich aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch 
gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist.

§ 3   Tätigkeit der ehrenamtlichen  
Gemeinderatsmitglieder, Entschädigung

(1)	 1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmit-
glieder erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratun-
gen und Entscheidungen des Gemeinderats und seiner 
Ausschüsse. 2Außerdem können einzelnen Mitgliedern 
besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse 
nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung übertra-
gen werden. 
(2)	 1Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhal-
ten für ihre Tätigkeit als Entschädigung einen Pau-schal-
betrag von monatlich 40 Euro und ein Sitzungsgeld von 
je 40 Euro für die notwendige Teilnahme an Sitzungen 
samt Ortseinsichten des Gemeinderats oder eines Aus-
schusses. 2Damit abgegolten ist auch die Bereitschaft zur 

Öffnungszeiten, Erreichbarkeit, Informationen
Rathaus Jettingen-Scheppach
Hauptstraße 55 · 89343 Jettingen-Scheppach · Tel 08225 306-0
Fax 08225 306-32 · E-Mail: info@jettingen-scheppach.de
Homepage: www.jettingen-scheppach.de
Öffnungszeiten:
vormittags: 	 Montag bis Freitag 	 08:00 – 12:15 Uhr
nachmittags: 	 Montag 		  14:00 – 16:00 Uhr
	 Donnerstag 		  14:00 – 18:00 Uhr

Nachbarschaftshilfe des Marktes Jettingen-Scheppach
C. Mayer, Tel. 08225 2401 (Ehrenamtliche Koordinatorin)
Frau Heinzmann, Tel. 08225 306-18,
E-Mail: heinzmann@jettingen-scheppach.de

Bauhof des Marktes Jettingen-Scheppach
Oberer Angerweg 3 · 89343 Jettingen-Scheppach
Tel. 08225 95995- 1 · Fax 08225 95995-4
Mobil 0151 53836647 · E-Mail: bauhof@jettingen-scheppach.de
Werkstatt: 	 Tel. 08225 95995-3

Wasserwerk des Marktes Jettingen-Scheppach
Mobil 0170 776 4008 (auch am Wochenende)
E-Mail: wasser@jettingen-scheppach.de

Kläranlage des Marktes Jettingen-Scheppach
Riedweg (OT Scheppach) · 89343 Jettingen-Scheppach
Tel. 08225 2646 · Fax 08225 959295

Wertstoffhof mit Grüngut-Sammelstelle
Messerschmittstraße 31 · 89343 Jettingen-Scheppach
Öffnungszeiten: 	mittwochs	 10:00 – 18:00 Uhr
	 freitags	 09:00 – 17:00 Uhr
	 samstags	 09:00 – 15:00 Uhr

Mülltonnentausch erfolgt durch den Kreisabfall- 
wirtschaftsbetrieb
Schleifstraße 5 · 89340 Leipheim · Tel. 08221 95456
E-Mail: kaw@landkreis-guenzburg.de
Homepage: www.kaw.landkreis-guenzburg.de

Markt- und Pfarrbücherei im Franziskushaus
Weberstraße 18 · 89343 Jettingen-Scheppach
Öffnungszeiten:	 mittwochs	 18:00 – 20:00 Uhr
	 sonntags	 10:00 – 12:00 Uhr

Schulen
Grundschule (OT Scheppach)
Kreuzberg 6 · 89343 Jettingen-Scheppach · Tel. 08225 677
Fax 08225 90296 · Homepage: www.grundschule-js.de
E-Mail: buero@grundschule-js.de
Eberlin-Mittelschule (OT Jettingen)
Christoph-von-Schmid-Straße 4 · 89343 Jettingen-Scheppach
Tel. 08225 3077210 · Fax 3077220 · Hausmeister: 3077214
Homepage: www.mittelschule-jettingen.de
E-Mail: sekretariat@mittelschule-jettingen.de
Mindeltal-Schulen Gymnasium und Realschule (OT Scheppach)
Hauptstraße 240 · 89343 Jettingen-Scheppach
Tel. 08225 30770-0 · Fax 30770-19 · www.mindeltal-schulen.de
E-Mail: info@mindeltal-schulen.de

Kindertagestätten
Kindertagesstätte „Johann-Breher“ (OT Jettingen)
Claus-von-Stauffenberg-Straße 30 · 89343 Jettingen-Scheppach
Tel. 08225 2001 · Fax 08225 308240
E-Mail: johann.breher@kiga.jettingen-scheppach.de
Kindertagesstätte „St. Ulrich“ (OT Scheppach)
Dossenbergerstraße 7 · 89343 Jettingen-Scheppach
Tel. 08225 753 · Fax 08225 308271
E-Mail: st.ulrich@kiga.jettingen-scheppach.de
Kindertagesstätte „St. Nikolaus“ (OT Freihalden)
Hinter den oberen Gärten 31 · 89343 Jettingen-Scheppach
Tel. 08225 3360 · Fax 08225 308793
E-Mail: st.nikolaus@kiga.jettingen-scheppach.de
Kindertageseinrichtung „St. Martin“ (OT Jettingen)
Krankenhausstraße 6 · 89343 Jettingen-Scheppach
Tel. 08225 2408 · Homepage: www.kita-stmartin.de
E-Mail: kita.st.martin.jettingen@bistum-augsburg.de
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Teilnahme an der elektronischen Ladung nach näherer 
Vorgabe der Geschäftsordnung und zur Benutzung der 
von der Gemeinde bereitgestellten IT-Ausstattung nach 
Einführung eines Ratsinformationssystems.
(3)	 1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen 
oder Arbeitnehmer sind, haben außerdem Anspruch auf 
Ersatz des ihnen aufgrund der notwendigen Teilnahme 
an Sitzungen entstandenen Verdienstausfalls. 2Selbst-
ständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung in 
Höhe von 15 Euro, mindestens jedoch in Höhe des gesetz-
lichen Mindestlohnes, je volle Stunde für den Verdienst-
ausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen Tätig-
keit entstanden ist. 3Sonstige Gemeinderatsmitglieder, 
denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nach-
teil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen 
versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfs-
kraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschal-
entschädigung in Höhe von 15 Euro, mindestens jedoch 
in Höhe des gesetzlichen Mindestlohnes, je volle Stunde. 
4Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Betreuung 
von im Haushalt der ehrenamtlichen Gemeinderatsmit-
gliedern lebenden
a)	 Kindern, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet  
	 haben,
b)	 Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen  
	 sind, oder
c)	 Angehörigen i.S.v. Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit fest- 
	 gestelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz2 Elftes  
	 Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI)
werden bis zu einem Höchstbetrag von 20 Euro für jede 
volle Stunde der Sitzungsdauer ersetzt, mindestens je-
doch in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns; für Perso-
nen, denen eine Entschädigung nach Satz 3 zusteht, gilt 
dies nur, soweit die erstattungsfähigen Betreuungskos-
ten diese Entschädigung übersteigen. 5Die Ersatzleistun-
gen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag gewährt.
(4)	 Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhal-
ten für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder 
nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekosten-
gesetzes. 
(5)	 Die Absätze 2 bis 4 gelten für Ortssprecher entspre-
chend. 

§ 4   In-Kraft-Treten
1Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Mai 2026 in 
Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von 
Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 
14.05.2014 außer Kraft. 

Jettingen-Scheppach, den 15.05.2026 
MARKT JETTINGEN-SCHEPPACH 

(S)
gez. 
Weng, Erster Bürgermeister“

Die Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Jettingen-Scheppach, 18.05.2026 
MARKT JETTINGEN-SCHEPPACH  
Weng 
Erster Bürgermeister 

Geschäftsordnung  
für den Marktgemeinderat  

Jettingen-Scheppach 2026 – 2032
Der Marktgemeinderat Jettingen-Scheppach hat in seiner 
öffentlichen Sitzung vom 12.05.2026 nachstehende Ge-
schäftsordnung beschlossen:

„Geschäftsordnung für den 
Marktgemeinderat Jettingen-Scheppach 

2026 – 2032 
Vom 15.05.2026

Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden 
eine geschlechtsneutrale Bezeichnung oder, falls eine 
solche nicht vorhanden oder nicht geläufig ist, das ge-
nerische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbe-
zeichnungen beziehen sich jedoch auf alle Geschlechter.

Inhaltsverzeichnis

A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben

I. Der Gemeinderat 
§ 1 	 Zuständigkeit im Allgemeinen 
§ 2 	 Aufgabenbereich des Gemeinderats

II. Die Gemeinderatsmitglieder 
§ 3 	 Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderats 
	 mitglieder, Befugnisse 
§ 4 	 Umgang mit Dokumenten und elektronischen  
	 Medien 
§ 5 	 Fraktionen, Ausschussgemeinschaften 
§ 6 	 Rechtsstellung berufsmäßiger Gemeinderatsmit- 
	 glieder, Aufgaben

III. Die Ausschüsse 
§ 7	  Anzahl, Art und Größe, Bildung, Vorsitz,  
	 Stellvertretung, Auflösung
§ 8 	 Aufgaben der Ausschüsse
§ 9 	 Beschließende Ausschüsse
§ 10 	Vorberatende Ausschüsse

IV. Der erste Bürgermeister 
1. Aufgaben 
§ 11 	 Vorsitz im Gemeinderat 
§ 12 	Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines 
§ 13 	Einzelne Aufgaben 
§ 14 	Vertretung der Gemeinde nach außen 
§ 15 	Abhalten von Bürgerversammlungen 
§ 16 	Sonstige Geschäfte 
2. Stellvertretung 
§ 17 	Weitere Bürgermeister, weitere Stellvertreter,  
	 Aufgaben

V. Ortssprecher 
§ 18 	Rechtsstellung, Aufgaben

B. Der Geschäftsgang

I. Allgemeines 
§ 19 	Verantwortung für den Geschäftsgang 
§ 20 Sitzungen, Beschlussfähigkeit 
§ 21 Öffentliche Sitzungen 
§ 22 Nichtöffentliche Sitzungen
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II. Vorbereitung der Sitzungen 
§ 23 	Einberufung 
§ 24 	Tagesordnung 
§ 25 	Form und Frist für die Einladung 
§ 26 	Anträge

III. Sitzungsverlauf 
§ 27 	Eröffnung der Sitzung 
§ 28 	Eintritt in die Tagesordnung 
§ 29 	Beratung der Sitzungsgegenstände 
§ 30 	Abstimmung 
§ 31 	Wahlen 
§ 32 	Anfragen 
§ 33 	Beendigung der Sitzung

IV. Sitzungsniederschrift	17 
§ 34 	Form und Inhalt 
§ 35 	Einsichtnahme und Abschrifterteilung

V. Geschäftsgang der Ausschüsse 
§ 36 	Anwendbare Bestimmungen

VI. Bekanntmachung von Satzungen  und Verordnungen 
§ 37 	Art der Bekanntmachung

C. Schlussbestimmungen 
§ 38 	Änderung der Geschäftsordnung 
§ 39 	Verteilung der Geschäftsordnung 
§ 40 	Inkrafttreten

Der Gemeinderat des Marktes Jettingen-Scheppach gibt 
sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-
1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2025 (GVBl. S. 637) 
folgende Geschäftsordnung:

A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben

I. Der Gemeinderat

§ 1  Zuständigkeit im Allgemeinen
(1) Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenhei-
ten des eigenen und des übertragenen Wirkungskreises, 
soweit sie nicht ausdrücklich beschließenden Ausschüs-
sen übertragen sind oder aufgrund eines Gesetzes bzw. 
einer Übertragung durch den Gemeinderat in die Zustän-
digkeit des ersten Bürgermeisters fallen.
(2) 1Der Gemeinderat überträgt die in § 9 genannten An-
gelegenheiten beschließenden Ausschüssen zur selbst-
ständigen Erledigung und die in § 10 genannten Angele-
genheiten vorberatenden Ausschüssen zur Vorbereitung 
der Gemeinderatsentscheidungen. 2Er kann sich die Be-
handlung und Entscheidung im Einzelfall vorbehalten, 
wenn das die Bedeutung der Angelegenheit erfordert. 

§ 2  Aufgabenbereich des Gemeinderats
Der Gemeinderat ist insbesondere für folgende Angele-
genheiten zuständig: 

1.	 die Beschlussfassung zu Bestands  oder Gebiets- 
änderungen der Gemeinde und zu Änderungen des 

Namens der Gemeinde oder eines Gemeindeteils (Art. 
2 und 11 GO),

2.	 die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer 
kommunalen Partnerschaft,

3.	 die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die 
Verleihung oder Aberkennung der Ehrenbürgerwürde 
(Art. 16 GO),

4.	 die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüs-
se sowie die Zuteilung der Aufgaben an diese (Art. 32, 
33 GO),

5.	 die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angele-
genheiten nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 GO,

6.	 die Verteilung der Geschäfte unter die Gemeinderats-
mitglieder (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO),

7.	 die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO),
8.	 die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren 

Erledigung die Gemeinde der Genehmigung bedarf 
(z.B. aufgrund haushaltsrechtlicher Bestimmungen 
der GO oder Genehmigungsvorbehalten nach KAG, 
BauGB, KommZG),

9.	 den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von 
Satzungen und Verordnungen, ausgenommen alle 
Be-bauungspläne ab dem Zeitpunkt nach dem Auf-
stellungsbeschluss durch den Gemeinderat und alle 
sonstigen Satzungen nach den Vorschriften des Ers-
ten Kapitels des Baugesetzbuchs sowie alle örtlichen 
Bau-vorschriften im Sinn des Art. 81 der Bayerischen 
Bauordnung, auch in den Fällen des Art. 81 Abs. 2 der 
Bayerischen Bauordnung, 

10.	die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und 
über die Nachtragshaushaltssatzungen (Art. 65 und 
68 GO),

11.	die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 
GO),

12.	die Feststellung der Jahresrechnung sowie die Be-
schlussfassung über die Entlastung (Art. 102 GO),

13.	die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 
GO über gemeindliche Unternehmen (z.B. Errichtung, 
Übernahme, Erweiterung, Beteiligung), sowie die hin-
sichtlich der Eigenbetriebe dem Gemeinderat im Üb-
rigen gesetzlich vorbehaltenen Angelegenheiten (Art. 
88 GO)

14.	die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlich 
verwalteter Stiftungen, insbesondere Änderungen des 
Stiftungszwecks, 

15.	die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweck-
verbänden und, soweit hoheitliche Befugnisse über-
tragen werden, über den Abschluss von Zweckverein-
barungen,

16.	die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürger-
begehrens  (Art. 18 a Abs. 8 GO) und die Durchführung 
eines Bürgerentscheids  (Art. 18 a Abs. 2, Abs. 10 GO), 

17.	die allgemeine Festsetzung von Abgaben, Tarifen und 
Entgelten, 

18.	die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlicher 
Planungen, z.B. der Bauleitplanung, der Ortspla-
nung, der Landschaftsplanung, der Regional- und 
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Landesplanung, der Verkehrs- und Gewässerplanung 
und gemeindeübergreifender Planungen und Projek-
te, soweit diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss 
übertragen sind,

19.	die Namensgebung für Schulen und sonstige öffentli-
che Einrichtungen, 

20.	die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung 
der Bezüge der Gemeindebediensteten (z.B. Grund-
satzentscheidungen bzgl. der Gewährung von Arbeits-
marktzulagen oder Verkürzung von Stufenlaufzeiten) 
und über beamten-, besoldungs-, versorgungs- und 
disziplinarrechtliche Angelegenheiten der Bürger-
meister, soweit nicht das Gesetz über kommunale 
Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen oder das Bayeri-
sche Disziplinargesetz etwas anderes bestimmen,

21.	die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Ab-
ordnung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, 
Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamten 
ab einschl. Besoldungsgruppe A14, sowie die Ent-
scheidung über Einstellung, Höhergruppierung (nicht 
nur vorübergehende Übertragung einer höherwerti-
gen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an 
einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestel-
lung und Entlassung der Arbeitnehmer ab einschl. Ent-
geltgruppe 14 des TVöD oder ab einem entsprechen-
den Entgelt,  

22.	die Grundsatzentscheidung über die Gewährung und 
Regelung der Altersteilzeit der Gemeindebedienste-
ten,  

23.	der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung 
von Vertretern der Gemeinde in andere Organisatio-
nen und Einrichtungen, soweit diese Befugnisse nicht 
auf einen Ausschuss übertragen sind, 

24.	der Vorschlag von Schöffinnen und Schöffen.

II. Die Gemeinderatsmitglieder

§ 3  Rechtsstellung der ehrenamtlichen  
Gemeinderatsmitglieder, Befugnisse

(1) Gemeinderatsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer 
freien, nur durch die Rücksicht auf das öffentliche Wohl 
bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträge nicht 
gebunden.
(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Gemeinderats-
mitglieder (Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und Verschwie-
genheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss 
wegen persönlicher Beteiligung, Geltendmachung von 
Ansprüchen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und Ver-
lust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 mit 
3, Art. 56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO sowie Art. 47 bis Art. 
49 Gemeinde  und Landkreiswahlgesetz.
(3) Der Gemeinderat kann zur Vorbereitung seiner Ent-
scheidungen durch besonderen Beschluss einzelnen sei-
ner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur 
Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der Überwa-
chung der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit betrauen 
(Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO).
(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Ge-
meinderatsmitglieder nur berechtigt, soweit ihnen der 
erste Bürgermeister im Rahmen der Geschäftsverteilung 

nach Anhörung der weiteren Bürgermeister einzelne sei-
ner Befugnisse (§§ 12 bis 16) überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO). 
(5) 1Gemeinderatsmitglieder, die eine Tätigkeit nach Ab-
satz 3 oder 4 ausüben, haben ein Recht auf Aktenein-sicht 
innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von 
Tagesordnungspunkten der nächsten Sitzung erhält je-
des Gemeinderatsmitglied nach vorheriger Terminver-
einbarung das Recht zur Einsicht in die entscheidungser-
heblichen Unterlagen, sofern Gründe der Geheimhaltung 
nicht entgegenstehen. 3Im Übrigen haben Gemeinderats-
mitglieder ein Recht auf Akteneinsicht, wenn sie vom 
Gemeinderat durch Beschluss mit der Einsichtnahme 
beauftragt werden. 4Das Verlangen zur Akteneinsicht ist 
gegenüber dem ersten Bürgermeister geltend zu machen.

§ 4  Umgang mit Dokumenten  
und elektronischen Medien

(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftli-
che und elektronische Dokumente sind so aufzubewah-
ren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen 
sind. 2Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten die 
Gemeinderatsmitglieder Geheimhaltungsinteressen und 
den Datenschutz. 3Werden diese Dokumente für die Tätig-
keit als Gemeinderatsmitglied nicht mehr benötigt, sind 
sie zurückzugeben oder datenschutzkonform zu vernich-
ten bzw. zu löschen.
(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der 
Verwaltung für den Gemeinderat. 2Eine Veröffentlichung 
der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen 
durch Gemeinderatsmitglieder ist nur zulässig, wenn der 
erste Bürgermeister und der Gemeinderat unter Berück-
sichtigung des Datenschutzes zu-gestimmt haben und 
die Unterlagen nur Tatsachen enthalten, die offenkundig 
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen. 3Die Veröffentlichung oder Weitergabe von 
Beschlussvorlagen und weiteren Sitzungsunterlagen zu 
nichtöffentlichen Sitzungen ist nicht zulässig.
(3) Die Gemeinderatsmitglieder, die über die technischen 
Voraussetzungen zum Versenden und Empfangen elektro-
nischer Post verfügen, können dem ersten Bürgermeister 
schriftlich eine elektronische Adresse mitteilen, an die 
Einladungen im Sinne des § 25 übersandt bzw. von der 
Anträge im Sinne des § 26 versandt wer-den. 
(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sit-
zung darf nur erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sit-
zungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf 
nicht gestört wird. 2Für die Fertigung von Ton- und Bild-
aufnahmen durch Gemeinderatsmitglieder gelten § 21 
Abs. 2 Sätze 3 und 4 entsprechend.

§ 5  Fraktionen, Ausschussgemeinschaften
(1) 1Gemeinderatsmitglieder können sich zur Erreichung 
gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zusammenschließen. 
2Eine Fraktion muss mindestens zwei Mitglieder haben. 
3Die Bildung und Bezeichnung der Fraktionen sowie de-
ren Vorsitzende und ihre Stellvertreter sind dem ersten 
Bürgermeister mitzuteilen; dieser unterrichtet den Ge-
meinderat. 4Satz 3 gilt entsprechend für während der 
Wahlzeit eintretende Änderungen des Stär-keverhältnis-
ses der Fraktionen und Gruppen (Art. 33 Abs. 3 GO).
(2) 1Einzelne Gemeinderatsmitglieder und kleine Grup-
pen oder Fraktionen, die aufgrund ihrer eigenen Stärke 
keine Vertretung in den Ausschüssen erreichen würden, 
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können sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in 
die Ausschüsse zusammenschließen (Ausschussgemein-
schaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO). ²Absatz 1 Satz 3 gilt 
entsprechend.

§ 6  Berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder,  
Rechtsstellung, Aufgaben

Berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder werden nicht ge-
wählt.

III. Die Ausschüsse

§ 7  Anzahl, Art und Größe, Bildung, Vorsitz,  
Stellvertretung, Auflösung

(1) 1Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erle-
digung seiner Aufgaben folgende ständigen Ausschüsse:
a)	 den Hauptausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden  
	 und 10 ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,
b)	 den Bau- und Umweltausschuss, bestehend aus dem  
	 Vorsitzenden und 10 ehrenamtlichen Gemeinderats- 
	 mitgliedern,
c)	 den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus dem  
	 Vorsitzenden und 6 weiteren Mitgliedern des Gemeinde- 
	 rats.
2Das Aufgabengebiet der Ausschüsse ergibt sich aus §§ 8 
bis 10, soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen 
festgelegt ist. 
(2) 1In den Ausschüssen nach Abs. 1 sind die den Gemein-
derat bildenden Fraktionen und Gruppen unter Berück-
sichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren 
Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer Stärke vertreten 
(Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO); als Gruppe im Sinne dieser Vor-
schrift gelten auch einzelne Ratsmitglieder, die keiner 
Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft angehö-
ren. 2Die Sitze werden nach dem Verfahren Hare-Niemey-
er verteilt. 3Dabei wird die Zahl der Gemeinderatssitze 
jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft mit 
der Zahl der zu vergebenden Ausschusssitze multipliziert 
und durch die Gesamtzahl der Gemeinderatssitze geteilt. 
4Jede Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft er-
hält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie 
entfallen. 5Die weiteren zu vergebenden Sitze sind in der 
Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei 
der Berechnung nach Satz 3 ergeben, auf die Fraktionen, 
Gruppen oder Ausschussgemeinschaften zu verteilen. 
6Haben Fraktionen oder Gruppen den gleichen Anspruch 
auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die größere Zahl 
der bei der Gemeinderatswahl auf die Wahlvorschläge 
der betroffenen Parteien oder Wählergruppen abgegebe-
nen Stimmen; bei Beteiligung einer Ausschussgemein-
schaft entscheidet das Los. 7Wird durch den Austritt oder 
Übertritt von Gemeinderatsmitgliedern das ursprüngliche 
Stärkeverhältnis der im Gemeinderat vertretenen Fraktio-
nen und Gruppen verändert, so sind diese Änderungen 
nach den Sätzen 2 bis 5 auszugleichen (Art. 33 Abs. 3 
Satz 1 GO); haben danach Fraktionen, Gruppen oder Aus-
schussgemeinschaften den gleichen Anspruch auf einen 
Ausschusssitz, so entscheidet das Los.
(3) 1Den Vorsitz in den Ausschüssen nach Abs. 1 Satz 
1 Buchst. a) und b) führt der erste Bürgermeister, einer 
seiner Stellvertreter oder ein vom ersten Bürgermeister 
bestimmtes Gemeinderatsmitglied (Art. 33 Abs. 2 Satz 

1GO). 2Ist die den Vorsitz übernehmende Person bereits 
Mitglied des Ausschusses, nimmt deren Stellvertretung 
für die Dauer der Übertragung den Sitz im Ausschuss ein 
(Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO).  3Den Vorsitz im Rechnungs-
prüfungsausschuss (Abs. 1 Satz 1 Buchst. c) führt ein vom 
Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 103 
Abs. 2 GO). 
(4) Für jedes Ausschussmitglied werden für den Fall sei-
ner Verhinderung auf Vorschlag der Fraktion, Gruppe 
oder Ausschussgemeinschaft eine erste und eine zweite 
Stellvertretung namentlich bestellt.
(5) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit auflösen 
(Art. 32 Abs. 5 GO); das gilt nicht für Ausschüsse, die ge-
setzlich vorgeschrieben sind.

§ 8  Aufgaben der Ausschüsse
1Soweit der Gemeinderat selbst zur Entscheidung zu-
ständig ist, sind die  Ausschüsse  vorberatend tätig 
(Vor-beratende Ausschüsse nach § 10).  2Im Übrigen be-
schließen sie anstelle des Gemeinderats (Beschließende 
Aus-schüsse nach § 9).   

§ 9   Beschließende Ausschüsse
(1) 1Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen über-
tragenen Angelegenheiten selbstständig anstelle des Ge-
meinderats bis zu einem Brutto-Betrag oder – falls dieser 
nicht feststeht – einer Wertgrenze oder einem geschätz-
ten Auftragswert von 200.000 Euro (brutto) im Einzelfall.  
2Soweit sich nicht durch explizite Aufgabenübertragung 
in Abs. 2 ein höherer Wert ergibt, ist bei wiederkehrenden 
Leistungen für die Bemessung von Wertgrenzen nach Satz 
1 der Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung 
bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so 
ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen. 3Soweit der 
Gemeinderat nach § 2 selbst zur Entscheidung zuständig 
oder der in Satz 1 oder 2 genannte Betrage oder die dort 
genannte Wert-grenze überschritten ist, sind die Aus-
schüsse im Rahmen ihres Aufgabenbereichs nach Abs. 2 
gemäß § 10 vorberatend tätig.
(2) Die beschließenden Ausschüsse haben im Einzelnen 
folgende Aufgabenbereiche, soweit nicht der erste Bür-
germeister dafür zuständig ist:

1.	 Hauptausschuss: 
1.1	 Angelegenheiten der allgemeinen Verwaltung, der  
	 öffentlichen Einrichtungen, des Gewerbewesens  
	 und der Wirtschaftsförderung, der öffentlichen Si- 
	 cherheit und Ordnung, (jeweils ohne Bau- und Um- 
	 weltangelegenheiten),
1.2	 Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen  
	 für die Gemeinde, soweit sie keinem anderen Aus- 
	 schuss übertragen sind, sowie Angelegenheiten  
	 des Finanz- und Steuerwesens, insbesondere:
1.2.1	 die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln und Ent- 
	 scheidungen jeder Art mit finanziellen Auswirkun-- 
	 gen (z.B. Abschluss von Verträgen und sonstigen  
	 Rechtsgeschäften), sowie die Wahrnehmung von  
	 Rechten und Pflichten der Gemeinde,
1.2.2	 die Entscheidung über über- und  außerplanmäßige  
	 Ausgaben, soweit sie unabweisbar sind und die  
	 Deckung gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO),
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1.2.3	 die Entscheidung über den Erlass, die Niederschla- 
	 gung, die Stundung und die Aussetzung der Vollzie-- 
	 hung von Abgaben, insbesondere Steuern, Beiträ- 
	 gen und Gebühren sowie von sonstigen Forderun-- 
	 gen,
1.2.4	 die Gewährung von Zuschüssen an Vereine, Verbän- 
	 de und Dritte, auch in Form unentgeltlicher Nut-- 
	 zungsüberlassung von Räumen,
1.2.5	 die Entscheidung über Grundsätze für Geldanla- 
	 gen, für Kreditaufnahmen und für den An- und Ver- 
	 kauf von Wertpapieren,
1.3	 Personalangelegenheiten der gemeindlichen  
	 Beamten ab Besoldungsgruppe A9 bis einschließ- 
	 lich Besoldungsgruppe A 13 und der Arbeitnehmer  
	 ab Entgeltgruppe 9b des TVöD oder ab einem ent- 
	 sprechenden Entgelt bis einschließlich Entgelt- 
	 gruppe 13 des TVöD oder einem entsprechenden  
	 Entgelt mit Ausnahme der Bürgermeister; die Be- 
	 fugnisse nach Art. 43 Abs. 1 Satz 1 GO werden inso- 
	 weit hiermit vom Gemeinderat übertragen (Art. 43  
	 Abs. 1 Satz 2 GO), 
1.4	 Personenbezogene Entscheidungen, zu denen die  
	 Gemeinde in sonstiger Weise berufen ist, z.B. die  
	 Bestätigung von Feuerwehrkommandanten, die Be- 
	 nennung und Abberufung des behördlichen Daten- 
	 schutzbeauftragten, usw.,
1.5	 Abschluss von Zweckvereinbarungen ohne Befug- 
	 nisübertragung,
1.6	 Angelegenheiten des Kultur- und Gemeinschafts- 
	 wesens, des Volks- und Brauchtums, des Denkmal-- 
	 schutzes, der Archivpflege und der Erwachsenen- 
	 bildung einschließlich aller Angelegenheiten der  
	 örtlichen Vereine und Organisationen, der Bestel- 
	 lung der kommunalen Vertreter in Partnerschafts- 
	 komitees, der Vorbereitung öffentlicher Festlichkei- 
	 ten u.ä.,
1.7	 Angelegenheiten des Sports, des Gesundheits- und  
	 Sozialwesens und der Wohlfahrtspflege,
1.8	 Angelegenheiten der Kinder-, Jugend-, Familien-  
	 und Seniorenarbeit, 
1.9	 Ehrungen aller Art, soweit nicht die Entscheidung  
	 dem Gemeinderat vorbehalten ist (§ 2 Nr. 2).

2.	 Bau- und Umweltausschuss: 
2.1	 Erlass, Änderung und Aufhebung von Bebauungs- 
	 plänen und sonstigen Satzungen nach den Vor- 
	 schriften des Ersten Kapitels des Baugesetzbuches  
	 sowie aller örtlichen Bauvorschriften im Sinn des  
	 Art. 81 der Bayer. Bauordnung, auch in den Fällen  
	 des Art. 81 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung,  mit  
	 Ausnahme des Aufstellungsbeschlusses, 
2.2	 Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in Raumord- 
	 nungs- und Planfeststellungsverfahren sowie in der  
	 Bauleitplanung anderer Gemeinden
2.3	 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach  
	 § 36 BauGB, der Zustimmung nach § 36 a BauGB  
	 und sonstiger Zustimmungen zu Bauvorhaben,
2.4	 Grundstücksangelegenheiten der Gemeinde ein- 
	 schließlich der Ausübung von Vorkaufsrechten,
2.5	 Angelegenheiten der öffentlichen Einrichtungen  

	 und der baulichen Anlagen, Abgrabungen und Auf- 
	 schüttungen der Gemeinde, soweit Bau-, Umwelt-  
	 und Grundstücksfragen betroffen sind, einschließ-- 
	 lich der Vergabe von Aufträgen für Bauvorhaben  
	 und für Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen,
2.6	 Verkehrsplanungen, grundsätzliche Fragen des  
	 Straßenverkehrsrechts, Entscheidungen über Na- 
	 mensgebung für Straßen, Wege und Plätze sowie  
	 über Widmungen, Umstufungen und Einziehungen  
	 nach dem Straßen- und Wegerecht,
2.7	 Beschaffung von Baugelände, Umlegungsverfah- 
	 ren, Grenzregelungsverfahren, Straßengrundabtre- 
	 tungen,
2.8	 Abschluss von Städtebaulichen Verträgen und von  
	 Erschließungsverträgen,
2.9	 Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes  
	 einschließlich Umweltverträglichkeitsprüfungen,
2.10	 Entscheidungen in Mobilfunkangelegenheiten,
2.11	 Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft.

3.	 Rechnungsprüfungsausschuss:
Prüfung der Jahresrechnung (örtliche Rechnungsprüfung, 
Art. 103 Abs. 1 GO).
(3) 1Die Entscheidungen beschließender Ausschüsse ste-
hen unbeschadet Art. 88 GO unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung durch den Gemeinderat. 2Eine Nachprüfung 
muss nach Art. 32 Abs. 3 GO erfolgen, wenn der erste Bür-
germeister oder dessen Stellvertretung im Ausschuss, 
ein Drittel der stimmberechtigten Ausschussmitglieder 
oder ein Viertel der Gemeinderatsmitglieder die Nach-
prüfung durch den Gemeinderat beantragt. 3Der Antrag 
muss schriftlich, spätestens am siebten Tag nach der 
Ausschusssitzung beim ersten Bürgermeister eingehen. 
4Soweit Beschlüsse die Rechte Dritter berühren, werden 
sie erst nach Ablauf einer Frist von einer Woche wirksam.

§ 10  Vorberatende Ausschüsse
1 Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die ihnen 
übertragenen Gegenstände für die Beratung in der Voll-
versammlung des Gemeinderats vorzubereiten und einen 
Beschlussvorschlag zu unterbreiten. 2Berührt eine An-
gelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer vorberatender 
Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen Sit-zungen 
zusammentreten.

IV. Der erste Bürgermeister

1. Aufgaben

§ 11  Vorsitz im Gemeinderat
(1) 1Der erste Bürgermeister führt den Vorsitz im Gemein-
derat (Art. 36 GO). 2Er bereitet die Beratungsgegen-stän-
de vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). 
3In den Sitzungen leitet er die Beratung und die Abstim-
mung, handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus 
(Art. 53 Abs. 1 GO).
(2) 1Hält der erste Bürgermeister Entscheidungen des Ge-
meinderats oder eines beschließenden Ausschusses für 
rechtswidrig, verständigt er den Gemeinderat oder den 
Ausschuss von seiner Auffassung und setzt den Vollzug 
vorläufig aus. 2Wird die Entscheidung aufrechterhalten, 
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führt er die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde 
herbei (Art. 59 Abs. 2 GO).

§ 12  Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines
(1) 1Der erste Bürgermeister leitet und verteilt im Rahmen 
der Geschäftsordnung die Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). 
2Er kann dabei einzelne seiner Befugnisse den weiteren 
Bürgermeistern, nach deren Anhörung auch einem Ge-
meinderatsmitglied und in den Angelegenheiten der 
laufenden Verwaltung Bediensteten der Gemeinde über-
tragen (Art. 39 Abs. 2 GO). 3Geschäftsverteilung und Be-
fugnisregelung sollen übereinstimmen.
(2) 1Der erste Bürgermeister vollzieht die Beschlüsse des 
Gemeinderats und seiner Ausschüsse (Art. 36 GO). 2Über 
Hinderungsgründe unterrichtet er den Gemeinderat oder 
den Ausschuss unverzüglich.
(3) 1Der erste Bürgermeister führt die Dienstaufsicht über 
die Gemeindebediensteten und übt die Befugnisse des 
Dienstvorgesetzten gegenüber den Gemeindebeamten 
und Gemeindebeamtinnen aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 
Abs. 3 GO). 2Art. 88 Abs. 3 Satz 3 GO bleibt unberührt.
(4) 1Der erste Bürgermeister verpflichtet die weiteren Bür-
germeister schriftlich, alle Angelegenheiten geheim zu 
halten, die im Interesse der Sicherheit oder anderer wich-
tiger Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder 
Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. 2In gleicher 
Weise verpflichtet er Gemeinderatsmitglieder und Ge-
meindebedienstete, bevor sie mit derartigen Angelegen-
heiten befasst werden (Art. 56a GO).

§ 13  Einzelne Aufgaben
(1) Der erste Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit
1.	 die laufenden Angelegenheiten, die für die Gemein- 
	 de keine grundsätzliche Bedeutung haben und kei- 
	 ne erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen  
	 (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO),
2.	 die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder  
	 auf Grund eines Bundesgesetzes übertragenen  
	 hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Ver- 
	 teidigung einschließlich des Wehrersatzwesens  
	 und des Schut-zes der Zivilbevölkerung, soweit  
	 nicht für haushalts  oder personalrechtliche Ent- 
	 scheidungen der Ge-meinderat zuständig ist (Art.  
	 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO),
3.	 die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicher-
	 heit der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder ge- 
	 heim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO),
4.	 die ihm vom Gemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1  
	 GO übertragenen Angelegenheiten,
5.	 folgende Personalentscheidungen:
5.1	 Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung,  
	 Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestandsverset-- 
	 zung und Entlassung von Beamten bis zur Besol- 
	 dungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO);
5.2	 Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorüber- 
	 gehende Übertragung einer höherwertigen Tätig-- 
	 keit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen  
	 Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung  
	 und Entlassung von Arbeitnehmern bis einschließ- 
	 lich Entgeltgruppe 9a des TVöD oder bis zu einem  

	 entsprechenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO)  ;
5.3	 vorübergehende Übertragung einer höher zu be- 
	 wertenden Tätigkeit auf einen Arbeitnehmer oder  
	 eine Arbeitnehmerin im Geltungsbereich des TVöD  
	 oder eines entsprechenden Tarifvertrags,
6.	 dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Ge- 
	 schäfte (Art. 37 Abs. 3 GO).
(2) Zu den Aufgaben des ersten Bürgermeisters gehören  
insbesondere auch:
1.	 in Personalangelegenheiten der Gemeindebediens- 
	 teten: 
1.1	 der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarif- 
	 rechtlicher Vorschriften, sowie der Grundsatzbe- 
	 schlüsse des Gemeinderats oder beschließender  
	 Ausschüsse,
1.2	 die Entscheidungen im Zusammenhang mit Neben- 
	 tätigkeiten. 
2.	 in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswir- 
	 kungen für die Gemeinde:
2.1	 die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 
2.1.1	 im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im  
	 Rahmen von Richtlinien des Gemeinderats, in de- 
	 nen die Leistungen nach Voraussetzung und Höhe  
	 festgelegt sind, 
2.1.2	 im Übrigen bis zu einem Betrag von 50.000 Euro im  
	 Einzelfall, 
2.2	 der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und  
	 die Aussetzung der Vollziehung von Abgaben, ins- 
	 besondere von Steuern, Beiträgen und Gebühren  
	 sowie von sonstigen Forderungen bis zu folgenden  
	 Beträgen im Einzelfall: 
	 - 	 Erlass 9 	 5.000 Euro 
	 - 	 Niederschlagung 10 	 25.000 Euro 
	 - 	 Stundung 11  	 bis zu einem Jahr:  
			   50.000 Euro,   
			   über einem Jahr:  
			   25.000 Euro 
	 - 	 Aussetzung  
		  der Vollziehung 12 	 25.000 Euro
2.3	 die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben  
	 bis zu einem Betrag von 25.000 Euro  und über au- 
	 ßerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von  
	 12.500 Euro  im Einzelfall, soweit sie unabweisbar  
	 sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 66 Abs.  
	 1 Satz 1 GO), 
2.4	 Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswir- 
	 kungen für die Gemeinde, insbesondere der Ab-- 
	 schluss von Verträgen und sonstiger Rechtsge- 
	 schäfte sowie die Wahrnehmung von Rechten und  
	 Pflichten der Gemeinde, bis zu einem Brutto-Be- 
	 trag oder – falls dieser zum Zeitpunkt der Handlung  
	 oder des Unterlassens nicht feststeht – einer Wert- 
	 grenze oder einem geschätzten Auftragswert von  
	 50.000 Euro (brutto)  , 
2.5	 Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften  
	 außerhalb der Bewirtschaftungsbefugnis nach Zif- 
	 fer 2.1 (entweder bereits ohne Nachtrag oder erst- 
	 malig aufgrund Summierung mit Nachträgen), die  
	 einzeln oder zusammen die ursprünglich verein- 
	 barte Auftragssumme um nicht mehr als 10%, ins- 
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	 gesamt jedoch nicht mehr als 25.000 Euro  erhö- 
	 hen,
2.6	 die Gewährung von Zuschüssen, auch in der Form  
	 unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von Räumen,  
	 an Vereine, Verbände und Dritte  bis zu einem Be- 
	 trag von 5.000 Euro  je Einzelfall,
2.7	 das Einwerben und Entgegennehmen  von Spen- 
	 den, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen für  
	 kommunale und gemeinnützige Zwecke bis zu einer  
	 Höhe von 1.000 Euro ohne den Vorbehalt der nach- 
	 träglichen Genehmigung durch den  Gemeinderat;  
	 sollte bekannt werden, dass eine Spende, Schen- 
	 kung oder ähnliche Zuwendung im Wert von mehr  
	 als 1.000 Euro eingehen wird, ist der Gemeinde- 
	 rat oder der zuständige beschließende Ausschuss  
	 hierüber in der dem Bekanntwerden der Spen- 
	 denabsicht folgenden Sitzung zu informieren und  
	 die Genehmigung im Vorfeld einzuholen; gehen  
	 Spenden, Schenkungen oder ähnliche Zuwendun- 
	 gen im Wert von mehr als 1.000 Euro ohne Voran- 
	 kündigung ein, ist der Gemeinderat oder der zu- 
	 ständige beschließende Ausschuss hierüber in  
	 der folgenden Sitzung in Kenntnis zu setzen und  
	 eine nachträgliche Genehmigung einzuholen; alle  
	 Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendun- 
	 gen sind in einer Zuwendungsliste aufzuführen und  
	 entsprechend Nr. 3.2 der Handlungsempfehlun- 
	 gen für den Umgang mit Spenden, Schenkungen  
	 und ähnlichen Zuwendungen für kommunale/ge- 
	 meinnützige Zwecke  zu dokumentieren; zum Ab- 
	 schluss eines Kalenderjahres ist die entsprechende  
	 Zuwendungsliste dem Gemeinderat oder dem zu- 
	 ständigen beschließenden Ausschuss vorzulegen  
	 und anschließend der Rechtsaufsichtsbehörde be- 
	 kanntzugeben. 
3.	 in allgemeinen Rechts  und Verwaltungsangelegen- 
	 heiten:
3.1	 die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich  
	 Abhilfeverfahren, die Abgabe von Prozesserklä- 
	 rungen einschließlich Klageerhebung, Einlegung  
	 von Rechtsmitteln und Abschluss von Vergleichen  
	 sowie die Erteilung des Mandats an einen Prozess- 
	 bevollmächtigten, wenn die finanzielle Auswirkung  
	 auf die Gemeinde bzw., falls diese nicht bestimm- 
	 bar ist, der Streitwert voraussichtlich 50.000 Euro   
	 nicht übersteigt und die Angelegenheit keine  
	 grundsätzliche Bedeutung hat, 
3.2	 Angelegenheiten des übertragenen Wirkungs- 
	 kreises, soweit sie nicht dem Gemeinderat oder  
	 einem Ausschuss vorbehalten sind (§§ 2, 9), insbe- 
	 sondere Staatsangehörigkeits- und Personen- 
	 standswesen, Meldewesen, Wahlrecht und Statis- 
	 tik, Gesundheits- und Veterinärwesen, öffentliches  
	 Versicherungswesen, Lastenausgleich.
4.	 in Bauangelegenheiten:
4.1	 die Abgabe der Erklärung der Gemeinde nach Art.  
	 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bzw. die Mitteilung nach Art.  
	 58 Abs. 2 Satz 6 BayBO,
4.2	 die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5  
	 Satz 2 BayBO,
4.3	 die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens  
	 nach Art. 65 Abs. 1 Satz 4 BayBO, § 36 BauGB und  
	 Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO für Gebäude  

	 der Gebäudeklassen 1 bis 3 sowie für bauliche An- 
	 lagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis  
	 zu 10 m
4.3.1	 im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach  
	 § 30 Abs. 1 BauGB oder eines vorhabenbezogenen  
	 Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB, soweit  
	 für das Vorhaben die Erteilung nur geringfügiger  
	 Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB er- 
	 forderlich ist, oder
4.3.2	 innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts- 
	 teils,
4.4	 die Zustimmung nach § 36a BauGB für Gebäude  
	 der Gebäudeklassen 1 bis 3 bei Abweichungen, die  
	 einem Einzelvorhaben nach § 246e Abs.1 Satz 1 Nr.  
	 2 oder 3 BauGB dienen und keinen erheblichen Ab 
	 weichungsumfang aufweisen
4.4.1	 im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach  
	 § 30 Abs. 1 BauGB oder eines vorhabenbezogenen  
	 Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB, oder
4.4.2	 innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts- 
	 teils,
4.5	 die Zulassung von isolierten Abweichungen im Sin- 
	 ne des Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO, 
4.6	 die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 Abs.  
	 1 Satz 3 BauGB bei Nichtbestehen eines Vorkaufs-- 
	 rechts.
(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemes-
sung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der Zeitraum maß-
geblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist 
dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünffache 
Jahresbetrag anzusetzen. 
(4) Soweit die Aufgaben nach den Absätzen 1 Nr. 5.2. und 
5.3 und Abs. 2 nicht unter Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO fallen, 
werden sie hiermit dem ersten Bürgermeister gemäß Art. 
37 Abs. 2 GO zur selbstständigen Erledigung übertragen. 

§ 14  Vertretung der Gemeinde nach außen
(1) Die Befugnis des ersten Bürgermeisters zur Vertretung 
der Gemeinde nach außen bei der Abgabe von rechts-
erheblichen Erklärungen (Art. 38 Abs. 1 GO) beschränkt 
sich auf den Vollzug der einschlägigen Beschlüsse des 
Gemeinderats und der beschließenden Ausschüsse, so-
weit der erste Bürgermeister nicht gemäß § 13 zum selbst-
ständigen Handeln befugt ist.
(2) Der erste Bürgermeister kann im Rahmen seiner Ver-
tretungsbefugnis unter Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO 
anderen Personen Vollmacht zur Vertretung der Gemein-
de erteilen.

§ 15  Abhalten von Bürgerversammlungen
(1) 1Der erste Bürgermeister beruft mindestens einmal 
jährlich, auf Verlangen des Gemeinderats auch öfter, eine 
Bürgerversammlung ein (Art. 18 Abs. 1 GO). 2Den Vorsitz 
in der Versammlung führt der erste Bürgermeister oder 
eine von ihm bestellte Vertretung. 3Die Bürgerversamm-
lungen finden im jährlichen Wechsel als zentrale Veran-
staltung für die gesamte Gemeinde oder als Ortsteilsver-
sammlungen statt.
(2) Auf Antrag von Gemeindebürgern nach Art. 18 Abs. 2 
GO beruft der erste Bürgermeister darüber hinaus eine 
weitere Bürgerversammlung ein, die innerhalb von drei 
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Monaten nach Eingang des Antrags bei der Gemeinde 
stattzufinden hat.

§ 16  Sonstige Geschäfte
Die Befugnisse des ersten Bürgermeisters, die außerhalb 
der Gemeindeordnung gesetzlich festgelegt sind (z. B. 
Wahrnehmung der standesamtlichen Geschäfte, Aufnah-
me von Nottestamenten usw.), bleiben unberührt.

2. Stellvertretung

§ 17  Weitere Bürgermeister,  
weitere Stellvertretung, Aufgaben

(1) Der erste Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinde-
rung vom zweiten Bürgermeister und, wenn dieser eben-
falls verhindert ist, vom dritten Bürgermeister vertreten 
(Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GO).
(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung des ersten, 
zweiten und dritten Bürgermeisters bestimmt der Ge-
meinderat aus seiner Mitte gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 2 
GO weitere Stellvertretungen in folgender Reihenfolge: 
Weiterer Stellvertreter ist das Gemeinderatsmitglied mit 
der jeweils längsten Zugehörigkeit zum Gemeinderat, bei 
gleich langer Zugehörigkeit des Weiteren in der Reihen-
folge des höchsten Lebensalters.
(3) Die Stellvertretung übt im Verhinderungsfall die ge-
samten gesetzlichen und geschäftsordnungsmäßigen 
Befugnisse des ersten Bürgermeisters aus.
(4) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu ver-
tretende Person aus tatsächlichen oder rechtlichen Grün-
den, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krank-
heit, vorläufiger Dienstenthebung oder persönlicher 
Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. 2Ist 
die zu vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl 
dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben und bei 
Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der 
Verhinderung nicht vor. 

V. Ortssprecher

§ 18  Rechtsstellung, Aufgaben
(1) 1Der Ortssprecher ist ein ehrenamtlich tätiger Gemein-
debürger mit beratenden Aufgaben. 2Er hat das Recht, an 
allen Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüs-
se mit beratender Stimme teilzunehmen und Anträge zu 
stellen. 
(2) Der Ortssprecher wird zu den Sitzungen eingeladen;  
§ 25 gilt entsprechend.

B. Der Geschäftsgang

I. Allgemeines

§ 19  Verantwortung für den Geschäftsgang
(1) 1Gemeinderat und erster Bürgermeister sorgen für den 
ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für 
den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen und 
im übertragenen Wirkungskreis und für die Durchführung 

der gesetzmäßigen Anordnungen und Weisungen der 
Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen 
Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 GO).
(2) 1Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohner 
an den Gemeinderat (Art. 56 Abs. 3 GO) werden durch die 
Verwaltung vorbehandelt und sodann dem Gemeinderat 
oder dem zuständigen beschließenden Ausschuss vor-
gelegt. 2Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich des 
ersten Bürgermeisters fallen, erledigt dieser in eigener 
Zuständigkeit; in bedeutenden Angelegenheiten unter-
richtet er den Gemeinderat. 

§ 20  Sitzungen, Beschlussfähigkeit
(1) 1Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 
1 GO). 2Eine Beschlussfassung durch mündliche Befra-
gung außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren 
ist ausgeschlossen. 
(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die Mehr-
heit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist 
(Art. 47 Abs. 2 GO).
(3) 1Wird der Gemeinderat wegen Beschlussunfähigkeit 
in einer früheren Sitzung infolge einer nicht ausreichen-
den Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand zusam-menge-
rufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschie-
nenen beschlussfähig. 2Bei der zweiten Einladung muss 
auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 
3 GO).

§ 21  Öffentliche Sitzungen
(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich, so-
weit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit 
oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenste-
hen (Art. 52 Abs. 2 GO).
(2) 1Die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats sind 
allgemein zugänglich, soweit der für die Zuhörerschaft 
bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine 
angemessene Zahl von Plätzen freizuhalten. 3Ton- und 
Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung des 
Vorsitzenden und des Gemeinderats; sie sind auf Verlan-
gen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person 
zu unterlassen. 4Ton- und Bildaufnahmen von Gemeinde-
bediensteten und sonstigen Sitzungsteilnehmenden sind 
nur mit deren Einwilligung zulässig.
(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören, 
können durch den Vorsitzenden aus dem Sitzungssaal 
gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO).

§ 22  Nichtöffentliche Sitzungen
(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel be-
handelt: 
1.	 Personalangelegenheiten in Einzelfällen,
2.	 Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten,
3.	 Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuerge- 
	 heimnis unterliegen.
2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt: 
1.	 Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises,  
	 deren nichtöffentliche Behandlung im Einzelfall von  
	 der Aufsichtsbehörde verfügt ist,
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2.	 sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung  
	 durch Gesetz vorgeschrieben oder nach der Natur der  
	 Sache erforderlich ist, 
(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall 
durch Beschluss Personen, die dem Gemeinderat nicht 
angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesen-
heit für die Behandlung des jeweiligen Beratungsgegen-
standes erforderlich ist. 2Diese Personen sollen zur Ver-
schwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz 
verpflichtet werden.
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
gibt der erste Bürgermeister der Öffentlichkeit bekannt, 
sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen 
sind (Art. 52 Abs. 3 GO). 

II. Vorbereitung der Sitzungen

§ 23  Einberufung
(1) 1Der erste Bürgermeister beruft die Gemeinderatssit-
zungen ein, wenn die Geschäftslage es erfordert oder 
wenn ein Viertel der Gemeinderatsmitglieder es schrift-
lich oder elektronisch unter Bezeichnung des Beratungs-
gegenstandes beantragt (Art. 46 Abs. 2 Sätze 1 und 2 GO). 
2Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall des Art. 46 Abs. 
2 Satz 2 GO beruft er die Gemeinderatssitzung so recht-
zeitig ein, dass die Sitzung spätestens vier Wochen nach 
Beginn der Wahlzeit oder spätestens am 14. Tag nach Ein-
gang des Verlangens bei ihm stattfinden kann (Art. 46 
Abs. 2 Satz 4 GO).
(2) 1Die Sitzungen finden im Sitzungssaal des Rathauses 
statt; sie beginnen in der Regel um 19 Uhr. 2Regelmäßi-
ger Sitzungstag für Gemeinderatssitzungen ist der erste 
Dienstag jeden Monats. 3In der Einladung (§ 25) kann im 
Einzelfall etwas anderes bestimmt werden.

§ 24  Tagesordnung
(1) 1Der erste Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest. 
2Rechtzeitig eingegangene Anträge von Gemeinderats-
mitgliedern setzt der erste Bürgermeister möglichst auf 
die Tagesordnung der nächsten Sitzung. 3Ist das nicht 
möglich, sind die Anträge in jedem Fall innerhalb von 3 
Monaten auf die Tagesordnung einer Gemeinderatssit-
zung zu setzen. 4Eine materielle Vorprüfung findet nicht 
statt.
(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände 
einzeln und inhaltlich konkretisiert zu benennen, damit 
es den Gemeinderatsmitgliedern ermöglicht wird, sich 
auf die Behandlung der jeweiligen Gegenstände vorzu-
bereiten. 2Soweit die Konkretisierungen schutzwürdige 
Daten enthalten, sollten diese den Gemeinde-ratsmit-
gliedern regelmäßig gesondert zur Verfügung gestellt 
werden. 3Das gilt sowohl für öffentliche als auch für nicht-
öffentliche Gemeinderatssitzungen 
(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils 
unter Angabe von Ort und Zeit der Sitzung spätestens am 
3. Tag vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen (Art. 
52 Abs. 1 GO). 2Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sit-
zungen wird nicht bekannt gemacht.

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öf-
fentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt werden.

§ 25  Form und Frist für die Einladung
(1) 1Die Gemeinderatsmitglieder werden schriftlich unter 
Beifügung der Tagesordnung oder mit ihrem Einverständ-
nis elektronisch  zu den Sitzungen eingeladen. 2Im Falle 
einer elektronischen Einladung werden Sitzungstermin 
und Sitzungsort durch eine E-Mail und die Tagesordnung 
durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in 
einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter ge-
schützten Bereich (Ratsinformationssystem) eingestell-
tes und abrufbares Dokument mitgeteilt. 3Die Tagesord-
nung kann bis spätestens zum Ablauf des 3. Tages vor der 
Sitzung ergänzt werden. 
(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesord-
nung zu, wenn die E-Mail nach Absatz 1 Satz 2 im elek-
tronischen Briefkasten des Empfängers oder bei seinem 
Provider abrufbar eingegangen und üblicher-weise mit 
der Kenntnisnahme zu rechnen ist.
(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, ins-
besondere Beschlussvorlagen, beigefügt werden, wenn 
und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der 
Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht entgegen-
stehen. 2Die weiteren Unterlagen können schriftlich oder 
elektronisch in einem Ratsinformationssystem i.S.v. Abs. 
1 Satz 2 zur Verfügung gestellt werden. 3Hat das Gemein-
deratsmitglied sein Einverständnis zur elektronischen 
Ladung erklärt und steht das Ratsinformationssystem 
technisch zur Verfügung, werden die weiteren Unterlagen 
grundsätzlich nur elektronisch bereitgestellt. 
(4) 1Die Ladungsfrist beträgt 4 Tage; sie kann in dringen-
den Fällen auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der Sitzungstag 
und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Be-
rechnung der Frist nicht mitgerechnet.

§ 26  Anträge
(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, 
sind schriftlich oder elektronisch21 zu stellen und ausrei-
chend zu begründen. 2Bei elektronischer Übermittlung 
sind Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu 
beachten; schutzwürdige Daten sind durch De-Mail oder 
in verschlüsselter Form zu übermitteln. 3Anträge sollen 
spätestens am 7. Tag vor der Sitzung beim ersten Bürger-
meister eingereicht werden. 4Soweit ein Antrag mit Aus-
gaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorge-
sehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten.
(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder 
während der Sitzung gestellte Anträge können nachträg-
lich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn 
1.	 die Angelegenheit dringlich ist und der Gemeinderat  
	 der Behandlung mehrheitlich zustimmt oder
2.	 sämtliche Mitglieder des Gemeinderats anwesend  
	 sind und kein Mitglied der Behandlung widerspricht. 
(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbefassungs-
anträge, Zurückziehung eines Antrags u. ä., Anträge auf 
Festsetzung eines Ordnungsgeldes nach Art. 53 Abs. 3 GO 
oder einfache Sachanträge, z. B. Änderungsanträge, kön-
nen auch während der Sitzung und ohne Beachtung der 
Form gestellt werden.
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III. Sitzungsverlauf

§ 27  Eröffnung der Sitzung
(1) 1Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er stellt die ord-
nungsgemäße Ladung der Gemeinderatsmitglieder sowie 
die Beschlussfähigkeit des Gemeinderats fest und erkun-
digt sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung. ³Fer-
ner lässt er über die Genehmigung der Niederschrift über 
die vorangegangene öffentliche Sitzung, falls sie mit der 
Einladung verschickt oder im Ratsinformationssystem be-
reitgestellt wurde, abstimmen.
(2) 1Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöf-
fentliche Sitzung liegt während der Dauer der Sitzung zur 
Einsicht für die Gemeinderatsmitglieder auf. 2Wenn bis 
zum Schluss der Sitzung keine Einwendungen erhoben 
werden, so gilt die Niederschrift als vom Gemeinderat ge-
mäß Art. 54 Abs. 2 GO genehmigt.

§ 28  Eintritt in die Tagesordnung
(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in 
der Tagesordnung festgelegten Reihenfolge behandelt. 
2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden.
(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sit-
zung behandelt werden (§ 22), so wird darüber vorweg 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschie-
den (Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu 
einer nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Be-
handlung in nichtöffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn 
und soweit nicht der Gemeinderat anders entscheidet.
(3) 1Der Vorsitzende oder eine von ihm mit der Bericht-
erstattung beauftragte Person trägt den Sachverhalt der 
einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. 
2Anstelle des mündlichen Vortrags kann auf schriftliche 
Vorlagen verwiesen werden.
(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss 
behandelt worden sind, ist der Beschluss des Ausschus-
ses bekannt zu geben.
(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des Vor-
sitzenden oder auf Beschluss des Gemeinderats Sach-
verständige zugezogen und gutachtlich gehört werden. 
2Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige Personen.

§ 29  Beratung der Sitzungsgegenstände
(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem 
Vortrag der Sachverständigen, eröffnet der Vorsitzende 
die Beratung.
(2) 1Mitglieder des Gemeinderats, die nach den Umstän-
den annehmen müssen, von der Beratung und Abstim-
mung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung 
wegen persönlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) aus-
geschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung 
dem Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entspre-
chendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art während der 
Beratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher Be-
teiligung ausgeschlossene Mitglied hat während der Be-
ratung und Abstimmung seinen Platz am Beratungstisch 
zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörer-
raum Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt 
es den Raum. 
(3) 1Sitzungsteilnehmende dürfen das Wort nur ergreifen, 
wenn es ihnen vom Vorsitzenden erteilt wird. 2Der Vor-

sitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmel-
dungen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der 
Vorsitzende über die Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen 
„zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der Reihe so-
fort zu erteilen, 5Zuhörenden kann das Wort nicht erteilt 
werden.
(4) 1Die Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten 
ihre Rede an den Gemeinderat. 2Die Redebeiträge müssen 
sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen.
(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zu-
lässig:
1.	 Anträge zur Geschäftsordnung, 
2.	 Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf  
	 Zurückziehung des zu beratenden Antrags.
2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustim-
men; eine Beratung zur Sache selbst findet insoweit nicht 
statt. 
(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die 
Beratung vom Vorsitzenden geschlossen.
(7) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Rede-
beiträgen ruft der Vorsitzende zur Ordnung und macht 
die betreffende Person auf den Verstoß aufmerksam. 2Bei 
weiteren Verstößen kann der Vorsitzende ihr das Wort 
entziehen.
(8) 1Gegen Mitglieder des Gemeinderats, die die Ordnung 
erheblich stören, kann der Vorsitzende mit Zustimmung 
des Gemeinderats ein Ordnungsgeld von bis zu 500 Euro, 
im Wiederholungsfall bis zu 1.000 Euro fest-setzen ²Ein 
Wiederholungsfall i.S.v. Satz 1 liegt vor, wenn gegenüber 
dem Mitglied innerhalb derselben Sitzung bereits ein 
Ordnungsgeld festgesetzt wurde (Art. 53 Abs. 3 GO).
(9) 1Mitglieder des Gemeinderats, die die Ordnung fort-
gesetzt erheblich stören, sodass der Sitzungsfortgang 
unmöglich gemacht oder jedenfalls wesentlich erschwert 
wird, kann der Vorsitzende mit Zustimmung des Gemein-
derats von der Sitzung ausschließen. ²Über den Aus-
schluss von weiteren Sitzungen entscheidet der Gemein-
derat (Art. 53 Abs. 2 GO).
(10) 1Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder 
aufheben, falls Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal auf an-
dere Weise nicht wiederhergestellt werden können. 2Eine 
unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag 
fortzuführen; einer neuerlichen Einladung hierzu bedarf 
es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an 
dem die Sitzung unterbrochen wurde. 4Der Vorsitzende 
gibt Zeit und Ort der Fortset-zung bekannt.

§ 30  Abstimmung
(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme 
eines Antrags auf „Schluss der Beratung“ schließt der 
Vorsitzende die Beratung und lässt über den Beratungs-
gegenstand abstimmen. 2Er vergewissert sich zuvor, ob 
die Beschlussfähigkeit (§ 20 Abs. 2 und 3) gegeben ist.
(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird 
über sie in der nachstehenden Reihenfolge abgestimmt:
1.	 Anträge zur Geschäftsordnung, 
2.	 Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschusses  
	 übereinstimmen; über sie ist vor allen anderen Anträ- 
	 gen zum gleichen Beratungsgegenstand abzustimmen,
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3.	 weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die vor- 
	 aussichtlich einen größeren Aufwand erfordern oder  
	 einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand ha- 
	 ben,
4.	 früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern  
	 der spätere Antrag nicht unter die Nrn. 1 bis 3 fällt.
(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt ab-
gestimmt. 2Über einzelne Teile eines Antrags wird ge-
trennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der 
Vorsitzende eine Teilung vornimmt.
(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen wer-
den. 2Der Vorsitzende formuliert die zur Abstimmung 
anstehende Frage in positiver Weise (z.B. „Zustimmung 
zu einem Antrag“ statt „Ablehnung eines Antrags“) so, 
dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann. 
3Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja“   „nein“ ab-
gestimmt. 
(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch 
Handaufheben oder auf Beschluss des Gemeinderats 
durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit 
der Abstimmenden gefasst, soweit nicht im Gesetz eine 
besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. 1 GO); 
wird dadurch ein ausnahmsweise negativ formulierter An-
trag abgelehnt, bedeutet dies nicht die Beschlussfassung 
über das Gegenteil. 3Kein Mitglied des Gemeinderats darf 
sich der Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO).
(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vor-
sitzenden zu zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist un-
mittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei 
ist festzustellen, ob der Antrag angenommen oder abge-
lehnt ist.
(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten An-
trag kann in derselben Sitzung die Beratung und Abstim-
mung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht 
alle Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen ha-
ben, mit der Wiederholung einverstanden sind. 2In einer 
späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes 
vorgesehen, ein bereits zur Abstimmung gebrachter Be-
ratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt 
werden, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Ge-
sichtspunkte vorliegen und der Be-ratungsgegenstand 
ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 

§ 31  Wahlen
(1) Für Entscheidungen des Gemeinderats, die in der Ge-
meindeordnung oder in anderen Rechtsvorschriften als 
Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit 
in anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes be-
stimmt ist.
(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimm-
zetteln vorgenommen. 2Ungültig sind insbesondere Nein-
stimmen, leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die 
den Namen des Gewählten nicht eindeutig ersehen las-
sen oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnlichem das 
Wahlgeheimnis verletzen können. 
(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält. 2Ist mindestens die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wieder-
holen. 3Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig 

und erhält niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen, findet eine Stichwahl unter den beiden 
Personen mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 4Haben 
im ersten Wahlgang mehr als zwei Personen die gleiche 
höchste Stimmenzahl, wird die Wahl wiederholt. 5Haben 
mehrere Personen die gleiche zweithöchste Stimmen-
zahl, entscheidet das Los darüber, wer von ihnen in die 
Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in der Stich-
wahl entscheidet gleichfalls das Los.

§ 32  Anfragen
1Die Gemeinderatsmitglieder können in jeder Sitzung 
nach Erledigung der Tagesordnung an den Vorsitzenden 
Anfragen über solche Gegenstände richten, die in die Zu-
ständigkeit des Gemeinderats fallen und nicht auf der 
Tagesordnung stehen. 2Nach Möglichkeit sollen der Vor-
sitzende oder anwesende Gemeindebedienstete solche 
Anfragen sofort beantworten. 3Ist das nicht möglich, so 
werden sie in der nächsten Sitzung oder schriftlich be-
antwortet. 4Eine Aussprache über Anfragen findet in der 
Sitzung grundsätzlich nicht statt.

§ 33  Beendigung der Sitzung
1Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger An-
fragen schließt der Vorsitzende die Sitzung. 2Sitzungen 
sollen in der Regel nicht länger als 3,5 Stunden dauern.  

IV. Sitzungsniederschrift

§ 34  Form und Inhalt
(1) 1Über die Sitzungen des Gemeinderats werden Nieder-
schriften gefertigt, deren Inhalt sich nach Art. 54 Abs. 1 
GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach öf-
fentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten 
geführt. 3Niederschriften sind jahrgangsweise zu binden.
(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift 
können Tonaufnahmen gefertigt werden. 2Der Tonträger 
ist unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift zu 
löschen und darf Außenstehenden nicht zugänglich ge-
macht werden.
(3) 1Ist ein Mitglied des Gemeinderats bei einer Beschluss-
fassung abwesend, so ist dies in der Niederschrift beson-
ders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass 
in der Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt 
hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO). 
(4) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom 
Schriftführer zu unterzeichnen und vom Gemeinderat zu 
genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO).
(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten 
geführt.

§ 35  Einsichtnahme und Abschrifterteilung
(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen 
können alle Gemeindebürger Einsicht nehmen und sich 
gegen Kostenerstattung Kopien für den Eigengebrauch 
erteilen lassen; dasselbe gilt für auswärts wohnende 
Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer ge-
werblichen Niederlassungen im Gemeindegebiet (Art. 54 
Abs. 3 Sätze 2 – 4 GO).
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(2) 1Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Nieder-
schriften über öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen 
einsehen und sich Kopien der Niederschriften der öffentli-
chen Sitzungen für den Eigengebrauch erteilen lassen (Art. 
54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, die in 
nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, können sie ver-
langen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefal-
len sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO).
(3) 1Niederschriften über öffentliche Sitzungen können 
den Gemeinderatsmitgliedern im Ratsinformationssys-
tem zur Verfügung gestellt werden. 2Gleiches gilt für Be-
schlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, 
wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften 
früherer Wahlzeiten.
(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die 
Gemeinderatsmitglieder jederzeit die Berichte über die 
Prüfungen einsehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften wer-
den nicht erteilt.

V. Geschäftsgang der Ausschüsse

§ 36  Anwendbare Bestimmungen
(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die  
§§ 19 bis 35 sinngemäß. 2Gemeinderatsmitglieder, die ei-
nem Ausschuss nicht angehören, erhalten die Ladungen 
zu den Sitzungen nebst Tagesordnung nachrichtlich.
(2) 1Mitglieder des Gemeinderats können in der Sitzung 
eines Ausschusses, dem sie nicht angehören, nur als Zu-
hörende anwesend sein. 2Berät ein Ausschuss über den 
Antrag eines Gemeinderatsmitglieds, das diesem Aus-
schuss nicht angehört, so gibt der Ausschuss ihm Gele-
genheit, seinen Antrag mündlich zu begründen. 3Satz 1 
und 2 gelten für öffentliche und nichtöffentliche Sitzun-
gen. 

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen

§ 37  Art der Bekanntmachung
Satzungen und Verordnungen werden durch Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Gemeinde amtlich bekannt  
gemacht.

C. Schlussbestimmungen

§ 38  Änderung der Geschäftsordnung
Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss 
des Gemeinderats geändert werden.

§ 39  Verteilung der Geschäftsordnung
Jedem Mitglied des Gemeinderats ist ein Exemplar der 
Geschäftsordnung auszuhändigen. 2Im Übrigen liegt die 
Geschäftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der Verwal-
tung der Gemeinde auf. 

§ 40  Inkrafttreten
1Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 01. Mai 
2026 in Kraft. ²Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung 
vom 14.05.2020 außer Kraft. 

Jettingen-Scheppach, den 15.05.2026 
Markt Jettingen-Scheppach 

(S)
gez. 
Weng 
Erster Bürgermeister“

Vorstehende Geschäftsordnung wird hiermit veröffent-
licht.

Jettingen-Scheppach, 18.05.2026 
MARKT JETTINGEN-SCHEPPACH 
Weng 
Erster Bürgermeister

1 Regelung korrespondiert mit Aufgabenzuweisung an Bau- und 
Umweltausschuss in § 9 Abs. 2 Nr. 2.1
2 Regelung korrespondiert mit Aufgabenzuweisung an Haupt-
ausschuss in § 9 Abs. 2 Nr. 1.3
3 vgl. Marktgemeinderatsbeschlüsse vom 23.04.2024, TOP 9 
und 07.10.2025, TOP 6
4 vgl. Formular „Zugangseröffnung für die elektronische Kom-
munikation“
5 Regelung korrespondiert mit § 2 Nr. 21 und § 13 Abs. 1 Nr. 5.2
6 Regelung korrespondiert mit § 2 Nr. 9 
7 Regelung korrespondiert mit § 9 Abs. 2 Nr. 1.3 
8 Vorschlag BayGT: 6 - 8 € (brutto) je Einwohner; beim MJS 
(7000 Einw.) würde dies einem Betrag von 42.000 - 56.000 € 
entsprechen
9 10% des Betrags in Ziff. 2.1.2; MJS vglb. 4.200 – 5.600 Euro
10 50 % des Betrags in Ziff. 2.1.2; . MJS vglb. 21.000 - 28.000 
Euro
11 bis zu einem Jahr wie Betrag in Ziff. 2.1.2, über einem Jahr 50 
% davon. MJS vglb. 42.000 - 56.000 Euro bzw. 21.000 - 28.000 
Euro
12 50 % des Betrags in Ziff. 2.1.2; MJS vglb. 21.000 – 28.000 
Euro
13 50 % des Betrags in Ziff. 2.1.2; MJS vglb. 21.000 – 28.000 
Euro
14 25 % des Betrags in Ziff. 2.1.2; MJS vglb. 10.500 – 14.000 
Euro
15 wie Betrag in Ziff. 2.1.2.; MJS vglb. 42.000 - 56.000 Euro
16 50 % des Betrags in Ziff. 2.1.2¸ MJS vglb. 21.000 – 28.000 
Euro
17 10% des Betrags in Ziff. 2.1.2; MJS vglb. 4.200 – 5.600 Euro
18 Anlage zum IMS vom 27.10.2008
19 vgl. Beschluss des Hauptausschusses vom 16.03.2010, TOP 3)

Apotheken-Notdienst
Samstag, 23. Mai 2026
Obere Apotheke am Günzburger Markt Telefon 08221 8025
Sonntag, 24. Mai 2026
die Vita-Apotheke · Burgau Telefon 08222 410479
Montag, 25. Mai 2026
Cosmas-Apotheke · Dillingen Telefon 09071 50070

kurzfristige Änderungen sind möglich



Marktbote Nr. 21 · Freitag, 22. Mai 2026 15

Allgemeine Nachrichten

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb 
Günzburg

Leerung der Mülltonnen verschiebt sich
Der kommende Feiertag „Pfingstmontag“ am 25. Mai 
2026, erfordert eine Verschiebung der Leerungstermine 
für die Bio- und Restmüllgefäße sowie der Gelben Tonne.
In dieser Woche verschieben sich die Leerungen ab dem 
Feiertag jeweils um einen Tag nach hinten.
Die einzelnen Abfuhrtermine können im Abfuhrkalender 
oder im Internet unter kaw.landkreis-guenzburg.de nach-
gelesen werden. 
Die Feiertagsverschiebungen sind hier aktuell berück-
sichtigt.

Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Pfarreiengemeinschaft 
Jettingen-Scheppach

Öffnungszeiten  
des zentralen Pfarrbüros:

Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 09:00 – 12:00 Uhr 
Freitag: 14:00 – 16:00 Uhr 

Telefon: 0 82 25/10 45

Gottesdienstanzeiger:
Samstag, 23. 05. 2026
SAMSTAG DER 7. OSTERWOCHE

	 St. Leonhard Schönenberg
19:00 Uhr 	 Festgottesdienst - Opfer für den Maialtar 
	 für alle Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde 

	 Mariä Verkündigung Freihalden
19:00 Uhr 	 Festgottesdienst 
	 für alle Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde 
	 für Wolfgang Stocker 
	 für Ulrike Kraftmayer und Angehörige

Sonntag, 24. 05. 2026
PFINGSTEN 
RENOVABIS - KOLLEKTE FÜR MITTEL- U. OSTEUROPA

	 St. Martin Jettingen
9:00 Uhr 	 Festgottesdienst 
	 für alle Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde 
	 für Familien Fischer und Krautmann 
	 für Viktoria und Paul Rettenmeier 

	 für Marianne und Erich Pflieger und Angehörige
17:00 Uhr 	 Feierliche Maiandacht 

	 Mariä Himmelfahrt Scheppach
10:30 Uhr 	 Festgottesdienst 
	 für alle Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde 
17:00 Uhr 	 Maiandacht 

	 Mariä Verkündigung Freihalden
17:00 Uhr 	 Feierliche Maiandacht 

	 Maria Immaculata Oberwaldbach
9:00 Uhr 	 Festgottesdienst 
	 für alle Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde 
	 für Georg Schilling mit Angehörige 
	 für Maria und Eustach Bigelmaier  

mit Eltern und Geschwister 
	 für Marianne und Johann Bigelmaier 
	 für Anton Dillimann

	 St. Peter und Paul Ried
10:30 Uhr 	 Festgottesdienst 
	 für alle Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde 

Montag, 25. 05. 2026
PFINGSTMONTAG - MARIA, MUTTER DER KIRCHE

	 St. Martin Jettingen
9:00 Uhr 	 Hl.-Blut-Fest mit Hl.-Blut-Prozession  

Festprediger: H.H. Kaplan P. Nirdosh Kujur - 
musikalisch gestaltet vom Kirchenchor 

	 für alle Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde 
	 für Theresia Lorenz (Bruderschaft) 
	 für Hermine Scholz (Bruderschaft) 
	 für Edith Zierold (Bruderschaft) 
	 für Anna König (Bruderschaft) 
	 für Familien Gay und Höß
14:00 Uhr 	 Hl-Blut-Andacht -  

Abgabe der Bruderschaftsbeiträge 

Dienstag, 26. 05. 2026
HL. PHILIPP NERI, PRIESTER, GRÜNDER DES ORATO-
RIUMS

	 St. Martin Jettingen
18:30 Uhr 	 Rosenkranz 

	 Mariä Verkündigung Freihalden
18:00 Uhr 	 Rosenkranz  

für alle Anliegen unserer Gemeinde 

Mittwoch, 27. 05. 2026
HL. AUGUSTINUS, BISCHOF V. CANTERBURY

	 St. Leonhard Schönenberg
19:00 Uhr 	 Hl. Messe 
	 für Oliver und Peter Badenheuer  

und Großeltern

	 Mariä Verkündigung Freihalden
18:00 Uhr 	 Rosenkranz um den Frieden in der Welt 
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	 Maria Immaculata Oberwaldbach
19:00 Uhr 	 Maiandacht in der Lourdeskapelle 

Donnerstag, 28. 05. 2026
DONNERSTAG DER 8. WOCHE IM JAHRESKREIS

	 St. Martin Jettingen
10:00 Uhr 	 Hl. Messe im Isabella-Braun-Heim 

	 Mariä Himmelfahrt Scheppach
18:30 Uhr 	 Rosenkranz für den Frieden in der Welt 

	 Mariä Verkündigung Freihalden
18:00 Uhr 	 Rosenkranz für unsere Priester  

und Ordensleute sowie um geistliche Berufe 

Freitag, 29. 05. 2026
HL. PAUL VI., PAPST

	 Mariä Himmelfahrt Scheppach
18:30 Uhr 	 Rosenkranz 
19:00 Uhr 	 Hl. Messe 
	 Mariä Verkündigung Freihalden
18:00 Uhr 	 Rosenkranz  

für die Verstorbenen und alle armen Seelen 

Samstag, 30. 05. 2026
SAMSTAG DER 8. WOCHE IM JAHRESKREIS
	 St. Martin Jettingen
19:00 Uhr 	 Vorabendmesse 
	 für alle Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde 

	 Mariä Verkündigung Freihalden
18:00 Uhr 	 Rosenkranz  

für unsere Kinder und Jugendlichen 

Sonntag, 31. 05. 2026
DREIFALTIGKEITSSONNTAG
	 Mariä Himmelfahrt Scheppach
10:30 Uhr 	 Pfarrgottesdienst 
	 für alle Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde 
	 für Marcus Komm 
	 für Fritz Komm 
	 für Johann und Magdalena Mayer 
	 für Maria Mayer 
	 für Martin Hegele
17:00 Uhr 	 Maiandacht 

	 Maria Immaculata Oberwaldbach
10:30 Uhr 	 Pfarrgottesdienst 
	 für alle Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde 

	 St. Peter und Paul Ried
9:00 Uhr 	 Festgottesdienst zu Fronleichnam  

mit Abschluss an der Mariensäule 
	 für Anna und Alfons Bäurle

Aus den Pfarrgemeinden werden folgende  
Hl. Messen in der Mission gelesen:

für Kurt Teubner und Familien Fischer und Saumweber,  
für Anton und Wilhelmine Kugler, für Michael Spring und 
Eltern und Schwester, für Franz Strobl

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Burtenbach und Jettingen

Herzliche Einladung zu den  
Gottesdiensten und Veranstaltungen  

der kommenden Wochen:

Sonntag, 24.05.2026
PFINGSTSONNTAG

	 Johanneskirche (BU) 
10.00 Uhr 	 Abendmahlsgottesdienst
Montag, 25.05.2026
PFINGSTMONTAG
	 Johanneskirche (BU) 
09.00 Uhr 	 Gottesdienst

	 Philipp-Melanchthon-Haus (JE-SCH) 
10.30 Uhr 	 gemeinsamer Gottesdienst der TIBB-Region 
	 mit anschließendem Weißwurstfrühstück

	 Johanneskirche (BU) 
13.30 Uhr 	 Taufe

Samstag, 30.05.2026

	 Johanneskirche (BU) 
11.00 Uhr 	 Taufe

Sonntag, 31.05.2026
TRINITATIS
	 Johanneskirche (BU) 
10.00 Uhr 	 Gottesdienst

Sonntag, 07.06.2026
1.SONNTAG NACH TRINITATIS
	 Johanneskirche (BU) 
10.00 Uhr 	 Gottesdienst

	 Philipp-Melanchthon-Haus (JE-SCH) 
18.00 Uhr 	 Gottesdienst

Pfarramtsbüro 
bleibt vom 18.05.-31.05.2026  
wegen Urlaub geschlossen.

vorstufe@reichhardt-druck.de
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Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf unserer 
Homepage: www.evangelisch-burtenbach.de
Für Kinder haben wir auf der Homepage kirche-entdecken 
verlinkt. Viel Spaß!
Achten Sie auf sich selbst und andere, bleiben Sie gesund.

Ihr Pfarrer, Norbert W. Riemer
Evang.-Luth. Pfarrbüro - Burgau und Burtenbach 
Messerschmittstraße 39, 89343 Jettingen-Scheppach
Tel. 08285-231 (Pfarrer Riemer) 
Tel. 08225/3098155 (Pfarrbüro) 
NEU: Signal: 01511/7241976
pfarramt.burtenbach@elkb.de 
Homepage: www.evangelisch-burtenbach.de
Bürozeiten:  
Montag + Dienstag + Donnerstag von 9:00 bis 13:00 Uhr  
und Donnerstag von 15:00 bis 18:00 Uhr

Vereinsnachrichten

Förderverein Torferlebnispfad
Bremental e. V.

Familiennachmittag - BayernTourNatur 
Sonntag, 31. Mai

ab 14.00 Uhr	 Kaffee, Kuchen, Getränke im Torfstadel
ab 14.30 Uhr	 Historisches Torfstechen

ab 15.30 Uhr	 Mehr als Honig - Imkern im Bremental
		  Eine Hobbyimkerin erzählt im Torfstadel  

	 über die Besonderheiten des Imkerns.  
	 Sie gibt Einblicke in die Lebensweise  
	 und Abläufe im Naturwunder Bienenvolk.  
	 Weitere Themen sind Bestäubung,  
	 Gefährdung der Honigbienen sowie der  
	 Wildbienen. Für Interessierte bietet sich  
	 die Möglichkeit, eine Imkerhaube oder  
	 einen Smoker auszuprobieren.

		  Die Veranstaltung findet  
	 bei jedem Wetter statt.

Mitmachecke:	 Es werden Bienenwachskerzen gebastelt.

Freiwilligenzentrum STELLWERK 

Fragen zum Smartphone?
Freiwilligenzentrum STELLWERK organisiert  

Smartphone-Sprechstunde für Senioren

Das Freiwilligenzentrum STELLWERK organisiert in  
Zusammenarbeit mit dem Markt Jettingen-Scheppach 
eine Smartphone-Sprechstunde für Senioren. Fotos auf-
nehmen und verschicken, sich mit der Familie oder dem 

Verein abstimmen – zu diesen Themen treten häufig Fra-
gen auf. Antworten, Erklärungen und wertvolle Tipps zum 
Umgang mit den neuen Medien erhalten Seniorinnen und 
Senioren bei der Smartphone-Sprechstunde.
Diese findet im Rathaus Jettingen-Scheppach im Vor-
tragsraum (Erdgeschoss Zimmer 0.11), am Donnerstag, 
11.06.2026 von 15.00 – 17.00 Uhr statt. 
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Das enga-
gierte Smartphone-Sprechstunden-Team freut sich auf Ihr 
Kommen. Bringen Sie Ihr Gerät mit, der Akku sollte ge-
laden sein.
Anmeldung und weitere Informationen beim Freiwilligen-
zentrum STELLWERK unter der Rufnummer 08221 – 930 10 
10 oder per E-Mail an info@fz-stellwerk.de

Schäferhundeverein Jettingen

Spitzschau  
beim Schäfferhundeverein Jettingen

Am Samstag und Sonntag, den 23. & 24. Mai, findet auf 
dem Vereinsgelände des Schäferhundeverein Jettingen, 
eine Spitzschau für Deutsche Spitze der Ortsgruppe Mün-
chen statt.
Zu dieser Spezial-Rassehundeausstellung möchten wir 
sie recht herzlich einladen.
An beiden Tagen sind über 100 Hunde gemeldet. Von 
Wolfspitz, Großspitz, Mittelspitz, Zwergspitz bis Japan-
spitz ist alles vertreten.
Samstag, 23. Mai beginn um 09:30 Uhr 
Sonntag, 24. Mai beginn um 09:30 Uhr
An beiden Tagen ist natürlich für das leibliche Wohl ge-
sorgt.
Ab 11:30 Uhr Mittagstisch und ab 14 Uhr gibt es Kaffee & 
Kuchen.
Uns würde es freuen alle hundebegeisterte und interes-
sierten oder einfach auch nur neugierige begrüßen zu 
dürfen.

Ihr Schäferhundeverein OG Jettingen

Jagdgenossenschaft Jettingen

Die Jagdgenossenschaft Jettingen
lädt die Frauen der Jagdgenossenschaft Jettingen 
am Donnerstag, 28. Mai 2026,  um 19.30 Uhr  
ins Cafe Fritz zum Rehessen ein.
Anmeldung bis Sonntag, 24.05.2026  
bei Seibold Karl, Tel. 3125.

Seibold Karl, Jagdvorsteher
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Blasmusikverein Jettingen e. V.

Liebe Mitbürger*innen,
der Blasmusikverein veranstaltet trotz Baustelle im Rat-
haushof wieder sein legendäres Pfingstfest, das dieses 
Jahr auf dem Parkplatz der Mittelschule stattfindet.
Dafür hat der Verein wieder ein attraktives Programm zu-
sammengestellt. 
Wie gewohnt lässt es sich im beheizten Festzelt prima sit-
zen, um die ein oder andere Maß zu genießen. Dazu erle-
ben Sie am Samstagabend zunächst den Festauftakt mit 
„Zwoi Händ voll Blech“ und im Anschluss Partystimmung 
mit dem Musikverein Balzhausen. Am Pfingstsonntag  
begrüßen wir erneut die Garagenmuke, die Sie mit fetziger 
Blasmusik unterhält. Am Pfingstmontag, im Anschluss an 
die Prozession, spielt für Sie die Musikkapelle Röfingen 
zum zünftigen Frühschoppen und Mittagstisch auf. 
Auch für die Gaumenfreuden ist wieder bestens gesorgt. 
Als besondere Schmankerl gibt es dieses Jahr wieder Pul-
led Pork Burger vom Smoker, ebenso wieder das begehr-
te Schaschlik und neu ab diesem Jahr Krautschupfnudeln 
für Vegetarier. 
Extra für den Mittagstisch am Montag serviert der BMV-
Jettingen Braten mit Spätzle und Soße. Pfingstfestklas-
siker, wie gegrillte Göckel, Feuerwurst, Rote-Wurst und 
Steaks sind natürlich auch dieses Jahr auf der Karte zu 
finden. Für unsere kleinen Gäste gibt es wieder Chicken 
Nuggets mit Pommes. 
Im Folgenden ist das Programm noch einmal dargestellt:
Samstag, 23. Mai
18:00 Uhr Bieranstich im Festzelt  
durch den 1. Bgm. Christian Weng  
und Festauftakt mit „Zwoi Händ voll Blech“
Das erste Fass geht als Freibier an alle Besucher!
Im Anschluss Partystimmung  
mit dem Musikverein Balzhausen 
Reichhaltige Speisekarte mit Schaschlik & Pulled Pork 
als extra Schmankerl
Sonntag, 24. Mai
18:00 Uhr Festeröffnung 
Fetzige Blasmusik mit der Garagenmuke
Reichhaltige Speisekarte  
mit Schaschlik & Pulled Pork als extra Schmankerl
Montag, 25. Mai
Ab 11:00 Uhr Mittagstisch nach der Prozession
Für Unterhaltung sorgt die Musikkapelle Röfingen
Reichhaltige Speisekarte  
mit Schweinebraten und Spätzle sowie Soße  
als extra Schmankerl
Festende: 14:00 Uhr 

Der BMV-Jettingen freut sich über Ihr Kommen auf das 
Pfingstfest 2026!

VfR Jettingen 1923 e. V. 

Fußball Jugend
ERGEBNISSE
A-Jugend Aufstiegsrunde  
(SG) FC Günzburg : VfR Jettingen			         1 : 5 
Tore: Ferit Yaygin (2), Armando Lukin, Franz Golsner, 
Leonard Wagner (je 1)
C-Jugend Kreisliga  
VfR Jettingen I : (SG) Lutzingen			        4 : 1   
Tore: Eren Cam (2), Janne Arendt, Nico Fruth (je 1)
VfR Jettingen I : JFG Aschberg			        1 : 3   
Tor: Nico Fruth
VfR Jettingen II : SC Bubesheim			        1 : 6   
Tor: Ishak Türk
D-Jugend Kreisliga  
TSV Krumbach : VfR Jettingen			      10 : 0  
E2-Jugend Gruppe  
(SG) Eintracht Autenried II : VfR Jettingen II	      7 : 5   
Tore: Vinzenz Müller, Tim Köhler (je 2), Jordy Moser (1)
G-Jugend Festival beim TSV Wasserburg 
Teilnehmer: (SG) VfL Großkötz, SC Bubesheim, SV Schep-
pach, TSV Wasserburg, FC Günzburg und VfR Jettingen 
Tore: Ares Tomescu, Niklas Fruth (je 8), Fynn Schmidt (5), 
Jonas Enzler, Owen Auerswald (je 3) Ihsan Acar (2), Marie 
Schmidt, Jonathan Grün (je 1)

VORSCHAU 
A-Jugend Aufstiegsrunde am Fr. 22.05.26 ab 19:00 Uhr 
SG Donau/Kesseltal : VfR Jettingen 
D-Jugend FS-Spiel am So. 24.05.26 ab 10:30 Uhr 
(SG) FC Konzenberg II : VfR Jettingen 
E2-Jugend Gruppe am Fr. 22.05.26 ab 16:30 Uhr 
VfL Leipheim II : VfR Jettingen II

Bayerischer Baurnverband
Günzburg und Neu-Ulm

1. Einladung zur Tagesfahrt am 08.06.2026
Am 08.06.2026 bieten wir eine Tagesfahrt mit unserer Eh-
renkreisbäuerin Marianne Stelzle für ehemalige Ortsob-
leute und alle Interessierten an. Ziel der Tagesfahrt ist die 
Bayern Champignon GmbH in Pöttmes und der Spargelhof 
Reitberghof Aresing.
Die Einladung erhalten Sie mit diesem Rundschreiben, 
die ehemaligen Ortsobleute haben von uns bereits eine 
Einladung erhalten. Bitte geben Sie den Flyer auch an In-
teressierte Mitglieder/Nichtmitglieder in Ihrem Ortsver-
band weiter. Ein Sharepic zur Einladung über WhatsApp 
erhalten Sie in unserer Ortsbäuerinnengruppe, teilen Sie 
dieses gerne!
Anmeldung: Online auf eveeno.com/BBV-Fahrt  
oder telefonisch unter 08221-36970.
Reisepreis: 48,00 € pro Person inklusive Busfahrt,  
kleinem Frühstück im Bus und Führungen

vorstufe@reichhardt-druck.de
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2. Terminhinweise
Rad-Tour de Flur am 25.05.2026 
Landwirtschaft hautnah erleben  
am Pfingstmontag in Attenhofen
Bei der Rad-Tour de Flur des BBV Kreisverbandes Neu-Ulm 
können große und kleine Teilnehmer bei geführten Rund-
fahrten mit dem Fahrrad erkunden was auf unseren Fel-
dern wächst. Bei informativen Stopps an verschiedenen 
Äckern erklären unsere Landwirte die Feldfrüchte und es 
können Fragen zur modernen Landwirtschaft gestellt wer-
den. Am Start- /Zielpunkt warten regionale Kostproben 
aus unserem Genusskisterl, kühle Getränke und Würstle 
vom Grill auf Sie.
Alle Infos finden Sie im beiliegenden Flyer  
und auf unserer Homepage 
www.BayerischerBauernverband.de/ 
Kreisverband/Neu-Ulm

Fahrt zum Weihnachtsmarkt Esslingen  
am 28.11.2026 - Reisepreis 34,00 €
Buszustiege: 
12:15 Uhr Krumbach alter Omnibusbahnhof/  
12:25 Uhr Wattenweiler Bushaltestelle
12:35 Uhr Ichenhausen Kirche/  
12:50 Uhr Deffingen Pendlerparkplatz P&R
19:30 Uhr Rückfahrt
Anmeldung und alle Infos: 
Online auf eveeno.com/esslingen  
oder telefonisch unter 08221-36970
Herzliche Grüße 
Thomas Graupner, Geschäftsführer 
BBV Günzburg/Neu-Ulm

Freiwillige Feuerwehr Jettingen

Erfolgreiche Inspektion in Jettingen
Die Inspektion der Feuerwehr findet alle 3 Jahre bei jeder 
Feuerwehr im Landkreis statt.
Bei der Feuerwehr Jettingen war es am 11.05.26 auch wie-
der soweit.
Zuerst wird die Ausrüstung und alle Unterlagen überprüft, 
danach kommt eine Einsatzübung, hier wurde der Brand 
bei Busunternehmer Dirr angenommen, es sind auch 3 
Personen in der stark verrauchten Werkstatt vermisst. Die 
Einsatzübung wurde souverän abgearbeitet, trotz star-
kem Regen.
Im Gerätehaus wurde dann die abschließende Nach-
besprechung der Inspektion mit gutem Ergebnis abge-
schlossen.
Die Kreisfeuerwehrinspektion, unter der Führung von KBR 
Müller, KBI Geißler, KBM Motzer, KBM Geißler, KBM Tip-
pel und KBM Ziegler, dankten den Kommandanten und 
der Mannschaft für ihren Einsatz.
Auch der anwesende Bürgermeister Christian Weng be-
dankte sich für den Einsatz der Feuerwehr Jettingen, die 
immer zur Stelle ist wenn sie von der Bevölkerung ge-
braucht wird.

Schützenverein 1921 Scheppach e.V.  

Sommernachtsfest 
Der Schützenverein Scheppach lädt am Samstag, den 20. 
Juni 2026, herzlich zum Sommernachtsfest ein. Bei lecke-
ren Schmankerln und kühlen Getränken möchten wir mit 
Ihnen ein paar schöne, gemütliche Stunden verbringen. 
Für die musikalische Unterhaltung sorgen ab 19:00 Uhr 
im Hof des Schützenheims die 4-3 Blechmusikanten aus 
Autenried.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Die Vorstandschaft

SV Scheppach 1950

Einladung zur Abteilungsversammlung 
am 25.06.2026 um 19:30 Uhr

Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner recht 
herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
• Begrüßung
• Bericht/e der Abteilungsleitung
• Kassenbericht
• Neuwahl der Abteilungsleitung
• Wünsche und Anträge
• Sonstiges
Wünsche und Anträge müssen bis spätestens 31.05.2026 
schriftlich ( oder per Email: merk.martin@t-online.de) bei 
Martin Merk eingereicht werden.

SV Freihalden 
Abteilung Tennis e.V.

Damen: 
TC Fristingen - SV Freihalden  (6:0)
Die Damen des SVF waren bei ihrem zweiten Match zu 
Gast beim TC Fristingen. Die Gastgeberinen erwiesen 
sich auch diesmal als zu stark und liesen unseren Damen 
keine Chance auf einen Punktgewinn. Nur Carolin Linder 
konnte ihrer Gegnerin die Stirn bieten und musste sich 
nur knapp mit 5:7, 5:7 geschlagen geben. Ihr nächstes 
Spiel bestreiten die Damen nach der Pfingstpause am 
Sonntag den 21.06.26 beim TC Günzburg.

Herren: 
SV Freihalden - SC Vöhringen (7:2)
Unsere Herren ließen bei ihrem zweiten Wettkampfspiel 
auf eigenem Court nichts anbrennen. Gegen den Gast 
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aus Vöhringen lag man nach den Einzel durch Siege von 
M. Bigelmayr, A. Erlenbaur, J. Hieber und X. Heiligmann 
mit 4:2 in Führung. Bei den anschließenden Doppelpar-
tien war das Doppel mit M. Bigelmayr und A. Erlenbaur 
(6:1, 6:0) eine klare Angelegenheit und brachte frühzeitig 
den Sieg. Bei den beiden anderen Doppel musste nach 
deutlicher Überlegenheit im ersten Satz dann doch der 
Matchtiebreack entscheiden, die aber sicher mit 10:3 und 
10:5 an unsere Herren gingen. Nach der Pfingstpause am 
Sonntag den 21.06.26 erwartet der SVF zu Hause den TV 
Bellenberg III.
Sportwart

SV Freihalden 
Abteilung Fußball e.V.

ERGEBNISSE:
Herren:
SG SV Freihalden/Oberwaldbach/Ried - SV Unterknörin-
gen 						           6-2 
Tore: Stefan Biberacher 2, Marc Teigelkamp 1, Manuel 
Hafner 1, Johannes Dirr 1, Martin Frey 1
Herren 2:
SG SV Freihalden/Oberwaldbach/Ried - SV Unterknörin-
gen 2  						             0-1
Damen:
FC Unterbechingen - SG SV Freihalden/Dinkelscherben/
Zusmarshausen 					          0-2 
Tore: Betina Vinojcic 1, Nadine Biberacher 1

VORSCHAU:
Herren 2 am Samstag, 23. Mai um 13:45 Uhr: 
SpVgg Gundremmingen 2 - SG SV Freihalden/Oberwald-
bach/Ried 
SV Freihalden 
Harald Grönert

Freiwillige Feuerwehr Ried

Einladung zur 150 Jahre Feier
Die Freiwillige Feuerwehr Ried lädt alle ganz herzlich ein 
zur Feier des 150-jährigen Jubiläums.

Freitag, 05.06.26 ab 18:00 Uhr
Löschparty mit Dj Funzo; für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt.

Sonntag, 07.06.26 08:30 Uhr
Gottesdienst in der Rieder Kirche, anschließend Festum-
zug zum Festplatz im alten Schulgarten.
Frühschoppen und Festansprachen, Mittagstisch, Kaffee, 
Kuchen und Eis.
Kinderprogramm am Sonntag und auch am Freitag Früh-
abend.

Livemusik von den Donau4Musikanten.
Wir freuen uns auf viele Gäste aus Nah und Fern!
Die Vorstandschaft

VdK Ortsverband 
Ettenbeuren - Schönenberg 

Einladung zur 6. Weinsberger Weinwanderung 
am Sonntag, 18.10.2026

Alle Mitglieder – und Nichtmitglieder – sind herzlich ein-
geladen zur 6. Weinsberger Weinwanderung
Die Weinsberger Weinwanderung führt entlang des Wein- 
und Rosenrundwegs und läßt sich ganz nach Lust und 
Laune gestalten. Ob mit einem Abstecher zur Burgruine 
Weibertreu oder zum Waldkletterpark, jeder kann seinen 
eigenen Weg wählen. Zur Auswahl stehen Rundstrecken 
von 2 bis 6 km. Unterwegs gibt es ausgewählte Weine und 
Sekte der Weinsberger Weingüter, Kaffee und Kuchen, 
herzhafte Speisen und Leckereien an insgesamt 15 Sta-
tionen.
Abfahrtszeiten:
	 07:45 Uhr Jettingen, Betriebshof Fa. Dirr
	 08.00 Uhr Ettenbeuren, Haltestelle Schweimeier
	 08:15 Ichenhausen, V-Markt
	 08:20 Hochwang, Kirche
	 08:40 Günzburg, am Stadtbach
Fahrpreis inkl. Reiseversicherung, p. P. 
VdK Mitglieder 30,00 Euro.
Nichtmitglieder 35,00 Euro
Anmeldungen bitte an Wolfgang Windrich,  
Tel. 08223 1201 – mobil 0172 730 39 34  
oder per mail wolfgang.windrich@t-online.de
Nach erfolgter Anmeldung zahlen Sie bitte umgehend 
den Fahrpreis auf unser Konto bei der Raiba Ichenhausen:      
IBAN DE 83 7206 9119 0000 4835 91

Auf eine zahlreiche Teilnahme freut sich  
die Vorstandschaft.
Wolfgang Windrich, 1. Vorstand

2 / 3 ZKB, ca 65 m²,  
Terasse oder Balkon, Stellplatz oder Garage

In Burtenbach, Jettingen-Scheppach oder Burgau.

Seriöse und diskrete Abwicklung wird garantiert.

Werner Ruppenthal, 0171-88 30 331

SUCHE WOHNUNG  
zum Kauf oder zur Miete:


